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1 Zusammenfassung 

Der Kanton Thurgau hat im Sommer 2020 den Entwurf seiner neuen, modular aufge-
bauten Deponieplanung veröffentlicht. Im Rahmen der Vernehmlassung sind 33 Stel-
lungnahmen interessierter Kreise (einschliesslich aller Nachbarkantone und des Bun-
desamts für Umwelt) und 5 Stellungnahmen von kantonalen Fachstellen und Ämtern 
eingegangen. Dabei wurden 56 Anträge gestellt, 85 Hinweise gemacht und 10 Fragen 
gestellt. Die überwiegende Mehrheit der Anträge konzentrierten sich auf die in Bericht I 

formulierten Grundsätze der Deponieplanung und den in Bericht III dargestellten Hand-
lungsbedarf samt abgeleiteter Massnahmen.  

Der methodische Ansatz der neuen Deponieplanung wurde grossmehrheitlich begrüsst 
und als sinnvoll und zweckmässig erachtet. Das neu eingeführte Schwellenwertkonzept 
wurde als grundsätzlich tauglich wahrgenommen, die angesetzten Schwellen ange-
sichts der Planungs- und Verfahrensdauer von Deponieprojekten jedoch vielfach als zu 
tief erachtet. Je nach Interessenlage der Einsender wurden einzelne Grundsätze als zu 
reglementierend oder aber zu wenig regulierend kritisiert. Aus Unternehmerkreisen 
wurde eine Vereinfachung der Planungs- und Verfahrensschritte gefordert und das Ri-
siko des Scheiterns von Vorhaben an der Gemeindeversammlung hervorgehoben. Dem 
steht die Planungshoheit der Gemeinden gegenüber, die nur bei Projekten von kantona-
ler Bedeutung wie etwa bei der Entsorgung von Kehrichtschlacke übersteuert werden 
kann. Etliche Voten betonten die Notwendigkeit gleicher Rahmenbedingungen für die 
Abgeber von Abfällen sowie das Erfordernis möglichst kurzer Transportwege und eines 
möglichst hohen Autarkiegrades. Der Versuch, die Deponieplanung bei den Deponiety-
pen A und B künftig entsprechend den Vorgaben der kantonalen Richtplanung regional 
auszurichten wurde teils kontrovers aufgenommen. Die Nachbarkantone betonten ins-
besondere den kantonsübergreifenden Abstimmungsbedarf der jeweiligen Abfallplanun-
gen.  

Der vorliegende Mitbericht fasst die eingegangenen Rückmeldungen zusammen und 
zeigt auf, wie im Hinblick auf die Fertigstellung der Deponieplanung damit umgegangen 
wird. Die Genehmigung der Deponieplanung als Teil der Abfallplanung durch den Re-
gierungsrat erfolgte mit RRB Nr. 167 vom 16. März 2021. 
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2 Einleitung 

2.1 Auftrag für die Deponieplanung 

Artikel 4 der Abfallverordnung des Bundes (VVEA, SR 814.600) sowie die kantonale 
Abfallgesetzgebung verpflichten den Kanton, zur Sicherstellung der Entsorgungssicher-
heit und zur Vermeidung von Überkapazitäten eine Abfallplanung zu erstellen. Die Ab-
fallplanung soll insbesondere auch den Bedarf an Deponievolumen und die Standorte 
von Deponien ausweisen (Deponieplanung).  

2.2 Prozess und Gegenstand der Deponieplanung 

Der Ablauf der Deponieplanung des Kantons Thurgau wurde in Bericht I «Grundsätze 
der kantonalen Deponieplanung» im Detail beschrieben. Dieser Bericht legt die Grund-
sätze der Deponieplanung fest und beschreibt Vorgehen und Rahmenbedingungen. Er 
wird einmalig erstellt, entsprechend den bundesrechtlichen Vorgaben alle fünf Jahre 
überprüft und im Bedarfsfall angepasst. Der Bericht II «Deponiestatistik und Bedarfs-
analyse» beschreibt die Entwicklung der abgelagerten Materialmengen sowie des ver-
fügbaren Nutzvolumens innerhalb der Thurgauer Deponielandschaft und vergleicht 
diese mit dem langjährigen Bedarf. Er wird künftig jährlich nachgeführt. Der Bericht III 
«Handlungsbedarf und Massnahmen» beschreibt ausgehend von den Kennzahlen der 
Deponiestatistik und der Bedarfsanalyse den sich allfällig ergebenden Handlungsbedarf 
sowie gegebenenfalls konkret erforderliche Massnahmen. Er enthält die Liste der beste-
henden und geplanten Deponien oder Reservestandorte. Dieser Bericht wird jeweils bei 
ausgewiesenem Handlungsbedarf nachgeführt. 

2.3 Zweck, Inhalt und Aufbau Mitwirkungsbericht 

Mit der Deponieplanung 2021–2050 kommt der Kanton Thurgau seiner Verpflichtung 
zur Abfallplanung nach. Die Deponieplanung unterliegt dabei keiner rechtlichen Ver-
pflichtung zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Nach Art. 6 VVEA hat lediglich eine öffentliche 
Berichterstattung über die Entsorgung bestimmter Abfälle auf dem Kantonsgebiet zu er-
folgen. Eine öffentliche Mitwirkung bezüglich der Ergebnisse der Deponieplanung er-
folgt über die kantonale Richtplanung. 

Die Deponieplanung wurde in methodischer Hinsicht neu erstellt und weist einen im 
Vergleich zur bisherigen Darstellung wesentlich höheren Detaillierungsgrad auf. Sie 
geht weit über die blosse Berichterstattung hinaus. Auch hat sie Einfluss auf kommu-

nale und regionale Planungen und berührt damit die Belange der Standortgemeinden 
und -regionen. Zudem bedarf es je nach Deponietyp einer Koordination zwischen den 
Regionen und auch mit den Nachbarkantonen. Vor diesem Hintergrund hat sich der  
Regierungsrat entschlossen, die Deponieplanung erstmals einer Vernehmlassung zu 
unterziehen.  

Mit der Vernehmlassung werden im Wesentlichen zwei Stossrichtungen verfolgt. Die  
Erfahrung zeigt, dass die Ermittlung des Bedarfs an Deponievolumen anspruchsvoll ist 
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und von den verschiedenen Akteuren je nach Interessenslage sehr unterschiedlich be-
trachtet wird. Wenngleich es aufgrund dessen nicht immer möglich ist, unter allen Betei-
ligten einen Konsens über die Vorgehensweise bei der Deponieplanung herzustellen, 
dient die Veröffentlichung der Entwurfsfassungen der methodischen Grundsätze und 
der Planungsresultate der kritischen Überprüfung der angestellten Überlegungen durch 
die betroffenen Akteure sowie ganz allgemein der Transparenz. Zum Zweiten dient die 
Vernehmlassung der Abstimmung mit den Nachbarkantonen und erfüllt damit einen 
Auftrag des Bundes (Art. 4 Abs. 2 VVEA).  

Der vorliegende Mitwirkungsbericht fasst die Rückmeldungen zu den Berichtsentwürfen 
vom 24. Juli 2020 zusammen und zeigt auf, wie mit diesen umgegangen wird und wo 
gegebenenfalls Anpassungen an Methodik oder Text vorgenommen werden. Aufgrund 

der divergierenden Vielfalt der Eingaben ist es dabei nicht immer möglich, allen formu-
lierten Anforderungen gerecht zu werden. In jedem Fall ist aber eine detaillierte Prüfung 
der Vorbringen sichergestellt. 

Der Mitbericht gliedert wie folgt: 

 Überblick 
 Themenschwerpunkte 
 Umgang mit den Rückmeldungen 
 Übersichten der Rückmeldungen nach Bereichen resp. Berichten  

 Rückmeldungen ohne Bezug zur Deponieplanung 
 Rückmeldungen mit generellem Bezug zur Deponieplanung 
 Rückmeldungen zu Bericht I – Grundsätze der kantonalen Deponieplanung 
 Rückmeldungen zu Bericht II – Deponiestatistik und Bedarfsanalyse  

 per 31.12.2019 
 Rückmeldungen zu Bericht III – Handlungsbedarf und Massnahmen 

 

2.4 Weiteres Vorgehen 

Der Entwurf der Deponieplanung vom 24. Juli 2020 wird anhand der eingegangenen 
Rückmeldungen und Anträge überprüft und unter dem Titel «Deponieplanung 2021-
2050» fertiggestellt. Sodann wird der Regierungsrat die Deponieplanung als Teil der 
Abfallplanung beschliessen.  
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3 Vernehmlassung 

3.1 Öffentliche Vernehmlassung 

Mit Beschluss Nr. 471 vom 3. August 2020 hat der Regierungsrat den Entwurf der De-
ponieplanung, bestehend aus drei Berichten (Stand: 24. Juli 2020) zur Kenntnis genom-
men und das Departement für Bau und Umwelt ermächtigt, die Deponieplanung einer 
Vernehmlassung zu unterziehen. Für die Vernehmlassung direkt eingeladen wurden die 
betroffenen Standortgemeinden, alle Regionalplanungsgruppen, betroffene Verbände, 
Betreiber bestehender Deponien und bekannte Gesuchsteller, die angrenzenden Kan-
tone sowie die Bundesämter für Raumentwicklung und Umwelt. Der breiten Öffentlich-

keit wurden die Dokumententwürfe via Medienmitteilung der Staatskanzlei vom 4. Au-
gust 2020 zur Verfügung gestellt.  

Die Vernehmlassung erfolgte im Zeitraum von 4. August bis 25. September 2020. Es 
sind insgesamt 33, teilweise umfangreiche und kritische Eingaben sowie einige Einga-
ben mit konkreten Anträgen eingereicht worden. Tabelle 1 zeigt einen Überblick über 
die eingegangenen Eingaben. 
 

Tabelle 1: Überblick Eingaben öffentliche Vernehmlassung 

 eingeladen Stellungnahmen Verzicht Keine 

Gemeinden 22 9 2 11 

Regional- 

planungsgruppen 

7 2 1 4 

Bund 2 1  1 

Nachbarkantone 3 3   

Verbände und  

Organisationen 

9 6 3  

Betreiber/  

Gesuchsteller* 

17 10*  9 

Private/Andere  2   

Total Eingaben 60 33 6 25 

*Doppelnennungen und Mutterfirmen enthalten 

3.2 Verwaltungsinterne Vernehmlassung 

Parallel zur teilöffentlichen Vernehmlassung erfolgte eine verwaltungsinterne Vernehm-
lassung bei den besonders tangierten Ämtern Landwirtschaftsamt, Forstamt, Tiefbau-
amt, dem Amt für Raumentwicklung und der Jagd- und Fischereiverwaltung. Ebenso 
wurden alle Abteilungen des Amts für Umwelt konsultiert. Tabelle 2 zeigt einen Über-
blick über die eingegangenen Eingaben. 
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Tabelle 2: Überblick Eingaben kantonale Verwaltung 

 eingeladen Stellungnahmen Verzicht Keine 

Ämter KV 5 3  2 

Fachstellen AfU 4 2  2 

Total Eingaben 9 5  4 

 

3.3 Inhalt der Eingaben 

In der Folge hat das Amt für Umwelt (AfU) die Eingaben systematisch erfasst und aus-

gewertet. Die Inhalte der Eingaben lassen sich unterteilen in konkrete Änderungsan-
träge (kurz: Anträge), Hinweise und Fragen. Im Folgenden werden diese Begriffe kurz 
erläutert: 

Anträge:  Konkrete Äusserungen die besagen, wie die Entwürfe der Deponieplanung 
(Stand: 24. Juli 2020) angepasst werden sollen. Dazu werden auch sinnge-
mässe Anträge gezählt. Anträge sind in den Tabellen im Anhang grau hin-
terlegt. 

Hinweise:  Äusserungen, die im Zusammenhang mit dem Entwurf der Deponieplanung 
gemacht werden, in sich aber keinen konkreten Änderungsantrag beinhal-
ten.  

Fragen:  Fragen zu Aussagen in den Berichten oder allgemeiner Natur. 

 

Tabelle 3 gibt einen Überblick über sämtliche Anträge, Hinweise und Fragen. 

 

Tabelle 3: Überblick Anträge, Hinweise und Fragen 

Antragsteller Anträge Hinweise Fragen 

Gemeinden 10 13 4 

Regionalplanungsgruppen 6 2  

Bund  5 2 

Nachbarkantone 6 16  

Verbände und Organisationen 4 24 3 

Betreiber/Gesuchsteller 25 15 1 

Private  5  

Kantonale Ämter 5 5  

Total 56 85 10 
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Zudem wurden die einzelnen Anträge, Hinweise und Fragen aus den Eingaben den ent-
sprechenden Berichten zugeordnet. Tabelle 4 zeigt einen Überblick über die Zuordnung 
der einzelnen Anträge, Hinweise und Fragen zu den Berichten I bis III. 

 
Tabelle 4: Überblick Anträge, Hinweise und Fragen pro Bericht 

Bezugsinhalt Anträge Hinweise Fragen 

Kein Bezug zu den Berichten    

Deponieplanung gesamt 3 19  

Bericht I 

Grundsätze der kantonalen Deponieplanung 

30 23 6 

Bericht II 

Deponiestatistik und Bedarfsanalyse  

per 31.12.2019 

3 20 3 

Bericht III 

Handlungsbedarf und Massnahmen 

20 23 1 

 
Die Gesamtheit aller eingegangenen Anträge, Hinweise und Fragen und die Rückmel-
dungen der kantonalen Fachämter bildeten sodann die Ausgangslage bei der Festle-
gung des konkreten Umgangs mit den Eingaben. Die folgenden Leitgedanken waren 
dabei jeweils massgebend: 

 Sämtliche Eingaben prüfen 
 Fehler korrigieren 
 Methodik und Szenarien überprüfen 
 Zutreffende, berechtigte oder sinnvolle Eingaben übernehmen. 

 

3.4 Themenschwerpunkte 

Gestützt auf die systematische Erfassung und Auswertung der Eingaben wurden The-
menschwerpunkte identifiziert, auf die sich in der Regel mehrere Eingaben beziehen. 
Die Abhandlungen zu den einzelnen Themenschwerpunkten sind im Mitwirkungsbericht 
in der Regel wie folgt aufgebaut: 

 Zusammenfassende Darstellung der Anträge, Hinweise und Fragen aus der Ver-
nehmlassung 

 Fachliche Erläuterungen zu den Anträgen, Hinweisen und Fragen 
 Darlegung des Umgangs mit den Anträgen, Hinweisen und Fragen im Hinblick 

auf die vorliegende Deponieplanung 
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 Aufbau und Stellung der Deponieplanung  

Die Deponieplanung für die Jahre 2021 bis 2050 als Teil der kantonalen Abfallplanung 
wurde in dieser Form erstmals erstellt. Die Herauslösung aus der bisherigen rollenden 
Planung in Form des zweijährlich erscheinenden Abfallberichtes wird grossmehrheitlich 
begrüsst. Auch der modulare Aufbau in Form von drei Berichten mit unterschiedlichem 
Aktualisierungsturnus wird als zeitgemäss und zielführend beurteilt. Einzelne Eingaben 
bekundeten Mühe mit der Verständlichkeit einzelner Kapitel oder verlangten gar die Ab-
schaffung des Abfallberichtes.  

 

Fachliche Erläuterungen 

Die Deponieplanung stellt einen wichtigen, jedoch nicht den alleinigen Teil der Abfallpla-
nung des Kantons Thurgau dar. Paragraf 4 des kantonalen Abfallgesetzes wie auch das 
Bundesrecht verpflichten den Kanton zu einer Abfallplanung. Im Kanton Thurgau gibt es 
über 120 bewilligte Abfallanlagen in den verschiedensten Bereichen des Abfallwesens. 
Die rollende Planung mittels Abfallbericht hat sich dafür insgesamt bewährt. Im Bereich 
der Deponieplanung ist die Komplexität in den letzten Jahren indessen merklich ange-
stiegen, weshalb es hier einer angepassten Form der Abfallplanung bedarf. 

 

Umgang in der Deponieplanung 

Der Aufbau der Deponieplanung erfolgt wie im Entwurf vom 24.07.2020 vorgeschlagen.  

 

 Schwellenwertkonzept und Betrachtungszeiträume 

Das mit der Deponieplanung neu eingeführte Schwellenwertkonzept wird von den 
Nachbarkantonen und dem Bundesamt für Umwelt im Grundsatz als zielführender An-
satz eingestuft. Einzelne Unternehmen kritisieren es dagegen als kompliziert und zu 
wenig verständlich, v. a. den Stellenwert des "Halben Unteren Schwellenwertes".  

Hauptkritikpunkte sind jedoch die Schwellenwerte selbst, die angesichts der Verfah-
rensdauern und Rechtsmittelwege verbreitet als zu tief angesetzt beurteilt werden. So 
wird von Seiten der Unternehmen für Deponien der Typen A und B verlangt, den unte-
ren Schwellenwert auf 10 und den oberen Schwellenwert auf 15 Jahre anzuheben. Bei 
den Deponietypen C, D und E wird eine Anhebung auf 20 Jahre für den unteren 
Schwellenwert und 35 Jahre für den oberen Schwellenwert verlangt. Das AfU St. Gallen 

schlägt dagegen vor, für alle Deponietypen einen unteren Schwellenwert von 10 Jahren 
und bei den Typen A und B einen oberen Schwellenwert von 20 Jahren zu verwenden. 
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Fachliche Erläuterungen 

Die bis 2015 gültige Technische Verordnung über Abfälle (TVA) verlangte von den Kan-
tonen, eine Deponieplanung für 20 Jahre zu erstellen. Mit der Einführung der VVEA ent-
fiel diese Zeitvorgabe. Das Schwellenwertkonzept wurde deshalb in die Deponiepla-
nung des Kantons Thurgau eingeführt, um verbindliche Betrachtungszeiträume definie-
ren zu können und daran konkrete Handlungsfelder zu knüpfen. Die im Entwurf vorge-
sehene obere Schwelle liegt bei den Deponietypen mit den höchsten Standortanforde-
rungen mit 30 Jahren deutlich über den Anforderungen der TVA, während sie bei den 
Deponien der Typen A und B darunterbleibt. Gemäss eidgenössischem Raumplanungs-
gesetz werden die kantonalen Richtpläne in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft über-
prüft. Die Deponieplanung umfasst im Entwurf vom 24. Juli 2020 somit einen Zeitraum 

von drei Komplettüberprüfungen. 

Die Verfahrensabläufe von der ersten Planung bis zur Errichtungsbewilligung sind kom-
plex und zeitintensiv. Rechtsmittelverfahren sind grundsätzlich auf allen Ebenen mög-
lich und können Verfahren in die Länge ziehen, so dass der halbe untere Schwellenwert 
als Auslöseschwelle für konkrete Massnahmen zu tief liegen kann. Die Verlängerung 
des oberen Schwellenwertes auf 35 Jahre kann damit indessen nicht begründet wer-
den. Hierfür ist ausschliesslich das langfristig benötigte Deponievolumen massgebend, 
zumal die Standortsicherung bei Deponietypen mit hohen technischen Standortanforde-
rungen jederzeit möglich ist.  

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Anpassung des Schwellenwertkonzeptes in 
Form einer Anhebung der unteren Schwellenwerte bei allen Deponien und nur des obe-
ren Schwellenwertes bei den Deponietypen A und B gerechtfertigt.  

 

Umgang in der Deponieplanung 

Das Schwellenwertkonzept wird wie folgt angepasst: 

Der bisherige "Halbe Untere Schwellenwert" wird der besseren Verständlichkeit wegen 
neu zum "Unteren Schwellenwert", der im Entwurf vom 24.07.2020 beschriebene "Un-
tere Schwellenwert" zum "Mittleren Schwellenwert". Alle Schwellenwerte bis auf den 
oberen Schwellenwert für Deponien der Typen C, D und E werden angehoben. 

 

Tabelle 4: Angepasstes Schwellenwertkonzept mit Angabe der Schwellenwerte in Jahren. 

Deponietyp Unterer  
Schwellenwert 

Mittlerer  
Schwellenwert 

Oberer  
Schwellenwert 

A, B 5 10 20 

C, D und E 10 15 30 
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 Betrachtungsräume 

Die Deponieplanung sieht vor, als verwendete Betrachtungsräume bei den Deponiety-
pen A und B vornehmlich Planungsregionen zu verwenden, während bei den anderen 
Deponietypen das gesamte Kantonsgebiet herangezogen wird. Zu diesem Komplex gin-
gen Rückmeldungen zu verschiedenen Aspekten ein. Die Erde Thurgau AG erachtet 
die Betrachtungsebene der Bezirke als sinnvoller. Private bringen dagegen vor, die kan-
tonale Deponieplanung sei aktuell noch weit von einem Raummodell entfernt, welches 
aus der VVEA, Art. 4 für eine räumliche Gliederung nach Einzugsgebieten abgeleitet 
werden könne (siehe auch 3.4.4 und 3.4.8).  

 

Fachliche Erläuterungen 

Die Deponieplanung folgt dem in Art. 4 VVEA formulierten Grundsatz, wonach Abfall-
planung ggf. in Planungsregionen erfolgen solle. Gemäss Kap. 4.4. des teilrevidierten 
kantonalen Richtplans sind Deponien der Typen A und B zudem nach Möglichkeit regio-
nal zu planen und zu betreiben. Im Thurgau gibt es aktuell zwei bestehende Strukturen, 
nämlich die fünf Bezirke und die sieben Regionalplanungsgruppen. Der Entscheid, im 
Wesentlichen die Regionalplanungsgruppen als räumlichen Betrachtungsmassstab zu 
verwenden, erfolgte aufgrund des diesen Körperschaften obliegenden Auftrags nach § 
3 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, wonach sich die Gemeinden zur Wahr-
nehmung regionaler Aufgaben zu Regionalplanungsgruppen zusammenschliessen sol-
len. Diese Körperschaften bilden Wirtschaftsbeziehungen auch besser als die Bezirke 
ab (siehe auch "Einzugsgebiete" in 3.4.4). Mit der nun vorliegenden Fassung der Depo-
nieplanung wird diese Betrachtungsweise erstmals versucht. Ein Handicap ist dabei, 
dass bislang kaum differenzierte Zahlen zur Abfallentstehung in den Regionalplanungs-
gruppen verfügbar sind und die Deponiestatistik umso grössere Schwankungen auf-
weist, je kleiner der Bezugsrahmen wird (siehe 3.4.8). 

 

Umgang in der Deponieplanung 

Der Ansatz der Regionalisierung wird weiterverfolgt und in fünf Jahren überprüft. Dabei 
wird vorerst die Betrachtungsebene der Regionalplanungsgruppen verwendet.  

 

 Autarkie, Marktfreiheit, Einzugsgebiete und Tarife  

Mehrere Eingaben beschäftigen sich mit der Steuerung der Abfallbewirtschaftung durch 
den Kanton. Eine Gemeinde formuliert die Anforderung, der Kanton müsse seine Abfall-
probleme innerkantonal lösen. Eine andere Gemeinde ist der Ansicht, es dürfe keinen 
Abfalltourismus geben. Unternehmerkreise favorisieren eine marktwirtschaftliche Aus-
richtung der Deponieplanung. Der Baumeisterverband verlangt dabei die Festsetzung 
von mehreren Standorten der Typen C, D und E im kantonalen Richtplan.  
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Beim Thema Einzugsgebiete gehen die Meinungen weit auseinander. Für die einen ist 
die Festlegung von Einzugsgebieten zur Verhinderung von Abfalltourismus ein Muss, 
für andere ist es ein unnötiger Eingriff der Verwaltung in die Marktfreiheit. Das Konsor-
tium Erde Thurgau, das sich ausschliesslich zu Typ-A-Deponien geäussert hat, verlangt 
ebenfalls den Verzicht auf die Festlegung von Einzugsgebieten. Der Kanton solle je-
doch für einen Übergangszeitraum verbindliche Tarife festschreiben für alle Deponien 
dieses Typs, um eine postulierte Monopolstellung aufzubrechen. Eingaben von Privaten 
verlangen indessen die strikte Festlegung von Einzugsgebieten (siehe auch "Betrach-
tungsräume") basierend auf einem die realen wirtschaftlichen Begebenheiten wiederge-
benden Raummodells. 

 

Fachliche Erläuterungen 

Das Bundesrecht verlangt von den Kantonen, ausreichende Kapazitäten an Anlagen für 
die Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen, für die sie selber zuständig sind. Nach 
Art. 31b USG sind dies Siedlungsabfälle, Abfälle aus dem öffentlichen Strassenunter-
halt und der öffentlichen Abwasserreinigung sowie Abfälle, deren Inhaber nicht ermittelt 
werden kann oder zahlungsunfähig ist. Die Kantone legen für diese Abfälle Einzugsge-
biete fest und sorgen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Abfallanlagen. Dabei sind 
nach Art. 31 USG Überkapazitäten zu vermeiden. Der Kanton Thurgau hat – wie die 
meisten Kantone – die Bewirtschaftung der Siedlungsabfälle mit dem kantonalen Abfall-
gesetz an die Gemeinden delegiert. 

Alle übrigen Abfälle muss nach Art. 31c USG der Inhaber entsorgen. Er kann Dritte mit 
der Entsorgung beauftragen. Aufgabe des Kantons ist es, im Rahmen der Abfallplanung 
die zur Bewirtschaftung dieser Abfälle notwendigen Anlagen zu benennen und deren 
Standorte festzulegen. Auch hier sind nach Art. 31 USG Überkapazitäten zu vermeiden. 

Das Bundesrecht sieht somit weder eine generelle Festlegung von Einzugsgebieten 
vor, noch schliesst es die Bewirtschaftung von Abfällen durch Private aus. Auch ist der 
Im- und Export von Abfällen in andere Kantone nicht ausgeschlossen, sondern die Kan-
tone sollen in dieser Hinsicht zusammenarbeiten und ggf. kantonsübergreifende Pla-
nungsregionen bilden (Art. 4 VVEA). Allerdings muss sich der Bedarf an Abfallanlagen 
an den anfallenden Abfallmengen orientieren, um Überkapazitäten zu vermeiden.  

Einzugsgebiete haben in diesem Kontext eine Doppelfunktion. Einerseits sollen sie  
sicherstellen, dass die in einem Gebiet anfallende Abfälle ordnungsgemäss entsorgt 
werden. Zum anderen werden die in einem Gebiet anfallenden Abfälle einer Anlage  
zugewiesen, um deren wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen. Das Einzugsgebiet kann 

dabei losgelöst von einem konkreten Wirtschaftsraum definiert werden und muss nicht 
zwingend das gesamte Kantonsgebiet beinhalten.  

Ein unterstützendes Instrument, um den wirtschaftlichen Betrieb einer Abfallanlage  
sicherzustellen, ist die Festlegung von Tarifen. Nach kantonalem Recht ist dazu die 
Festlegung von Einzugsgebieten Grundvoraussetzung. Bei der Festlegung von Tarifen 
sind generell die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. 
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Wie Bericht II der Deponieplanung entnommen werden kann, ist die Autarkie des Kan-
tons Thurgau abhängig vom jeweiligen Deponietyp und dem Zeitpunkt der Betrachtung 
und verdient deshalb einer differenzierten Betrachtung. Weitere Ausführungen hierzu 
siehe 3.4.8. 

 

Umgang in der Deponieplanung 

Die Deponieplanung in ihrer jetzigen Form trägt den Vorgaben von Bundesrecht und 
kantonaler Gesetzgebung Rechnung und wird deshalb beibehalten. 

 

 Planungs- und Bewilligungsverfahren  

Verschiedene Eingaben verweisen auf lange, komplexe und mit dem Risiko des Schei-
terns verbundene Planungs- und Bewilligungsverfahren. Insbesondere die Unterneh-
merverbände machen geltend, dass Abstimmungen in den Gemeinden von Stimmungs-
mache einiger Weniger beeinflusst werden könnten und somit einer gewissen Zufällig-
keit unterlägen. Dies berge ein enormes unternehmerisches Risiko. Der BVTG fordert 
aufgrund dessen eine Übernahme der St. Galler Verfahren, wobei Deponiestandorte 
von der Regierung im Richtplan festgesetzt würden und Einsprachen erst auf Ebene 
des Baugesuchsverfahrens möglich seien, was den Kreis potenzieller Einsprecher auf 
die unmittelbar Betroffenen eingrenze. Der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) fordert 
indessen, Deponien grundsätzlich als Kantonale Nutzungszone (KNZ) auszuscheiden. 
Ein einzelner Unternehmer regt stattdessen an, sich am Kanton Zürich zu orientieren, 
wo seinen Angaben zufolge alle Deponien vom Kanton geplant und bewilligt würden. 

Private machen demgegenüber am Beispiel des Standortes «Sandeggere» geltend, sie 
hätten ihre Argumente gegen eine geplante Deponie erfolgreich vorbringen und die lo-
kale Stimmbevölkerung überzeugen können. Eine Gemeinde erachtet die Ausschei-
dung einer kantonalen Nutzungszone nahe einer Wohnsiedlung als heikel.  

Zur Frage, welche Standorte in die kantonale Richtplanung aufzunehmen seien, gingen 
keine Rückmeldungen ein. Eine parallel zur Vernehmlassung eingeholte Rechtsaus-
kunft des Departements für Bau und Umwelt stellt klar, dass grundsätzlich alle Depo-
nien vor dem jeweiligen Nutzungsplanverfahren in den KRP aufzunehmen sind, wie 
dies im Entwurf des Berichtes I auch vorgesehen war. 

 

Fachliche Erläuterungen 

Deponien unterliegen den Bestimmungen des Planungs- und Baurechts sowie der ein-
schlägigen Fachgesetze. Hinzu kommt bei den Deponien der Typen A und B ab einer 
bestimmten Grösse, bei den anderen Deponietypen immer, die Pflicht zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Gemäss Thurgauer Planungs- und Baugesetz (PBG, RB 700) sind 
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die Gemeinden zuständig für die Nutzungsplanung auf ihrem Gemeindegebiet. Eine Ab-
kehr von diesem Prinzip würde in die Gemeindeautonomie eingreifen und einer Geset-
zesänderung bedürfen.  

Im Kanton St. Gallen wird der Kantonale Richtplan von der Regierung erlassen, wäh-
rend im Kanton Thurgau der Grosse Rat das letzte Wort hat. Von dieser Option hat der 
Grosse Rat in der Vergangenheit Gebrauch gemacht, etwa bei der Rückweisung des 
Kapitels 4.4 Abfall im Dezember 2017, welches die Festsetzung eines Standortes vom 
Typ C, D und E als Nachfolgelösung für die Deponie «Kehlhof» und die ausserkanto-
nale Kehrichtschlacke-Entsorgung vorgesehen hatte.  

Im Kanton Zürich werden Deponien überwiegend von Privaten geplant und betrieben. 
Deponien der Typen B bis E werden im Kantonalen Richtplan festgesetzt, jedoch nicht 
vom Kanton geplant.  

Viele Deponien unterstehen der UVP-Pflicht. Damit können sich auch beschwerde- 
berechtigte Organisationen zu den Vorhaben äussern und ggf. den Rechtsweg be-
schreiten. Da die UVP-Pflicht im Bundesrecht verankert ist, gilt dies für alle Kantone 
gleich. 

Deponien der Typen C, D und E haben hohe technische Standortanforderungen und 
können deshalb nur an wenigen Orten im Thurgau errichtet werden. Aufgrund dieser 
Standortgebundenheit liegt es im kantonalen Interesse, solche Standorte zu sichern 
und ressourcenschonend zu bewirtschaften. Gemäss Deponieplanung sind daher für 
solche Standorte gestützt auf das PBG Kantonalen Nutzungszonen vorgesehen. KNZ 
sind im Kantonalen Richtplan festzusetzen und werden deshalb vom Grossen Rat ge-
nehmigt. Für KNZ ist kein Mindestabstand zur bestehenden Bauzone vorgesehen. 

 

Umgang in der Deponieplanung 

Die Verfahren sind in Bericht I beschrieben und werden so beibehalten. Künftig sind 
sämtliche Deponiestandorte vor der Nutzungsplanung in den KRP aufzunehmen. Für 
eine andere Vorgehensweise müssten die gesetzlichen Grundlagen angepasst werden.  

 

 Standortauswahl, Nutzwertanalyse, Zusatzkriterien 

Bericht I (Kap. 2,7, S. 15) sieht unter Bezugnahme auf die Deponietypen C, D und E 
vor, Standorte, die technisch ähnlich geeignet sind, mittels Nutzwertanalyse (NWA) auf 
eine erweiterte Standorteignung zu prüfen und so den bestgeeigneten Standort zu er-
mitteln. Es kann jedoch auch so vorkommen, dass Standorte eine ähnliche Gesamteig-
nung aufweisen. Für diesen Fall sind zusätzliche Kriterien erforderlich. 

Verschiedene Eingaben wünschten, die zusätzlichen Kriterien konkret zu bezeichnen. 
Private verlangten daneben, dass eine NWA auch für Standorte der Typen A und B zur 
Anwendung kommen solle. 
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Fachliche Erläuterungen 

Bericht I nimmt konkret Bezug auf die Deponietypen C, D und E, weil sich dort die 
Frage nach dem am besten geeigneten Standort stärker akzentuiert. Wie Bericht II aus-
führlich darlegt, besteht für diese Typen lediglich Bedarf für eine einzige Deponie. Sind 
indessen mehrere Standorte verfügbar, ist das Instrument der Nutzwertanalyse geeig-
net, Unterschiede zwischen den Standorten zu identifizieren. Dazu ist es wichtig, dass 
die NWA nicht laufend verändert wird. Die NWA kann in angepasster Form auf Stand-
orte der Deponietypen A und B ebenfalls angewendet werden. Allerdings wird der Fall, 
dass zwischen Standorten entscheiden werden muss, seltener eintreten, da im Regel-
falls gleichzeitig mehrere Standorte für das Kantonsgebiet benötigt werden. Auf der 
Ebene der Regionalplanungsgruppen wiederum kann dieser Ansatz indessen sinnvoll 

sein. Bei einer durchwegs vergleichbaren Eignung müssen zusätzliche Kriterien erst 
entwickelt werden. Die Herleitung muss dabei nachvollziehbar und die Kriterien geeig-
net sein. Ein mögliches Kriterium ist beispielsweise das vorgesehene Betreibermodell. 

 

Umgang in der Deponieplanung 

Die Auswahl zwischen in technischer Hinsicht ähnlich geeigneten Standorten wird wie 
vorgesehen beibehalten. Die Nutzwertanalyse (NWA) wird im Bedarfsfall auch auf De-
ponien der Typen A und B angewendet. Bei zwei nach der NWA gleichwertigen Vorha-
ben werden zusätzliche Kriterien entwickelt. 

 

 Abstimmung mit den Nachbarkantonen und Grossprojekte 

Die Abstimmung der Deponieplanung unter den Nachbarkantonen wurde von mehreren 
Eingaben thematisiert. Für den Kanton Thurgau ist eine solche Abstimmung zwingend, 
weil grosse Massenströme die Kantonsgrenzen passieren – je nach Materialtyp in  
unterschiedliche Richtungen. Die Gründe dafür werden von den Teilnehmenden der 
Vernehmlassung unterschiedlich beurteilt (siehe auch 3.4.4, 3.4.8 und 3.4.9).  

Alle drei Nachbarkantone haben sich zum Thema der Zusammenarbeit geäussert. Der 
Der Kanton St. Gallen stellt konkret den Antrag einer vertieften Abstimmung, im Raum 
Romanshorn–St. Gallen–Wil, der stark von einer überkantonal tätigen Bau- und Abfall-
wirtschaft geprägt sei. Auch die Regio Wil verlangt eine Abstimmung zwischen den Ge-
bieten für ihren Raum. Im Weiteren verlangt sie – wie auch der Kanton St. Gallen – eine 
Abstimmung mit dem Grossprojekt Wil-West. Zur Konkretisierung beantragt der Kanton 
St. Gallen, zu klären, in welcher Form die Beurteilung der Reserven und des Depo-
niebedarfs in einer kantonsübergreifenden Planungsregion erfolgen solle und dies ein-
heitlich zu handhaben. Im Hinblick auf die langfristige Entsorgung der Kehrichtschlacke 
regt der Kanton St. Gallen an, die künftige langfristige Bewirtschaftung der Kehricht-
schlacken aus den beiden KVA Weinfelden und Bazenheid zwischen den beiden Kanto-
nen und den beiden Verbänden diskutiert und festzulegen, sobald klar ist, ob die Depo-
nie «Burgauerfeld» des ZAB erweitert werden kann oder nicht. Diese Erweiterung soll 
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mit der Richtplananpassung 2021 in den Richtplan des Kantons St. Gallen aufgenom-
men werden. 

 

Fachliche Erläuterungen 

Der fachliche Austausch zwischen den Abfallfachstellen der Ostschweizer Kantone ist 
trotz unterschiedlicher Verfahrensabläufe seit Jahren intensiv und gut. Eine gemein-
same Datenplattform für einen regelmässigen Austausch in der Deponiestatistik ist im 
Rahmen des Cercle déchets OST vorgesehen, ebenso wie die Koordination der KVA-
Planung. Schwieriger gestaltet sich der konkrete Austausch über geplante Deponie- 
projekte, die noch nicht öffentlich bekannt sind, da hierbei die Gefahr besteht, gegen 
Datenschutzbestimmungen zu verstossen. Hier besteht das Erfordernis einen geeigne-
ten Austausch zu finden, um bei grenzüberschreitend tätigen Deponien die Bedürfnisse 
der jeweiligen Region abzudecken. Eine Regelung zur langfristigen Bewirtschaftung der 
Kehrichtschlacke ist auch im Interesse des Kantons Thurgau, zumal die zuständigen 
Behörden der privatrechtlichen Vereinbarung zwischen den Verbänden bislang lediglich 
zur Kenntnis genommen haben. 

Beim konkreten Grossprojekt Wil-West erscheint eine Abstimmung ohne weiteres mög-
lich, da die Projektorganisation bereits interkantonal aufgegleist wurde. 

 

Umgang in der Deponieplanung 

Der Austausch mit den Nachbarkantonen im Cercle déchets OST wird vorangetrieben. 
Für den Raum Romanshorn-St. Gallen-Wil werden ein regelmässiger Austausch sowie 
Mechanismen zum Umtausch mit dem Bedarf pro Planungsregion entwickelt. Die lang-
fristige Kehrichtschlackenbewirtschaftung soll mit den betroffenen Verbänden geklärt 
werden. 

 

 Aussagekraft der Deponiestatistik  

Die Deponiestatistik nach Bericht II wird von einzelnen Unternehmen sowie insbeson-
dere vom BVTG als unvollständig beurteilt. Dies vor allem im Hinblick auf den Material-
typ E. Sinngemäss wird geltend gemacht, grosse Anteile dieses Materialtyps würden 
heute aufgrund fehlenden Deponieraums und überhöhter Preise ausserkantonal ent-
sorgt, was wiederum lange Transportwege zur Folge hätte. Dies werde besonders deut-
lich am Pro-Kopf-Mengen-Vergleich mit dem Kanton St. Gallen, wo ein Vielfaches an 
Typ-E-Material pro Kopf abgelagert würde. Ein Unternehmen macht zudem einen Be-
darf an Deponieraum für Typ-C-Material geltend, weil inskünftig mehr Feinmaterial aus 
Bauschuttaufbereitungs- und Bausperrgutsortieranlagen anfallen würde. 

Weitere Rückmeldungen zur Deponiestatistik betreffen das Fehlen von regionalen Da-
ten für die Typen A und B sowie die dargestellten Pro-Kopf-Mengen. Private erkennen 
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darin einen Verstoss gegen den in Bericht I formulierten Grundsatz der Betrachtungs-
räume, wonach bei Deponien dieser Typen die Planungsregionen (genauer: Regional-
planungsgruppen) zu betrachten seien.  

 

Fachliche Erläuterungen 

Bericht II enthält umfangreiche Angaben zur Datenherkunft und zu der Qualität der  
Daten und gibt Hinweise zur Aussagekraft der verwendeten Indikatoren. Im Hinblick auf 
eine regionale Betrachtung wird darauf hingewiesen, dass es bislang keine Herkunfts-
erhebung für Typ-A-Material gibt und dass für Typ-B-Material in den letzten Jahren le-
diglich erfasst wurde, ob es sich um kantonale oder ausserkantonale Anlieferungen 
handelte. Eine getrennte Erfassung der abgelagerten Menge wird es erst künftig geben. 
Eine Erhebung der jeweils anfallenden Menge nach Gemeinde ist aufwändig und nur 
mit einer Meldepflicht für Bauherren möglich.  

Der Indikator der Pro-Kopf-Menge ist sehr vorsichtig zu verwenden, da dieser umso un-
genauer wird, je kleiner das betrachtete Gebiet wird. Dies liegt an dem Umstand, dass 
es sich nicht um eine Angabe der anfallenden, sondern der abgelagerten Menge han-
delt. Eine streng regionalisierte Betrachtung alleine wäre nicht zielführend, da eine Re-
gion mit einer grossen Deponie und einer geringen Bevölkerung ein überdurchschnitt-
lich hohes Pro-Kopf-Aufkommen aufweist und umgekehrt. Derartige Ströme lassen sich 
auch über die Kantonsgrenzen hinweg antizipieren. So liegt die Pro-Kopf-Menge an ab-
gelagertem Typ-B-Material im Kanton St. Gallen bei rund einem Drittel der Thurgauer 
Menge, während beim Typ-E-Material die im Thurgau abgelagerte Menge nur 43 % des 
Nachbarkantons erreicht. Dies wird durch den aktuellen Kenntnisstand über Material-
verschiebungen bestätigt. Bei Typ-A-Material sind Im- und Exportmenge nur aus Model-
lierungen bekannt. Sie werden auf rund 12 % geschätzt, wobei die Bilanz einen gerin-
gen Überschuss der Exporte aufweist. Bei Typ-B-Material sind rund 50 % Importe aus 
den Nachbarkantonen, wobei hier anzumerken ist, dass die Mehrzahl der Typ-B-Depo-
nien nahe der Kantonsgrenze gelegen ist. Kehrichtschlacke wird seit mehr als zehn 
Jahren vollständig ausserkantonal entsorgt. Bei Typ-E-Materialien resultiert ebenfalls 
ein Netto-Export. Zahlen zu Typ-C-Material-Exporten in die Nachbarkantone liegen 
nicht vor, Feinmaterialien aus Bauschuttaufbereitungs- und Bausperrgutsortieranlagen 
entsprechen nicht diesem Materialtyp.  

 

Umgang in der Deponieplanung 

Der Ansatz der Regionalisierung wird weiterverfolgt und in fünf Jahren überprüft. Materi-

alverschiebungen über Kantonsgrenzen hinweg werden künftig regelmässig mit den 
Nachbarkantonen ausgetauscht.  

 

 

 



 

   
 
 

 

 

20 

 Prognoseszenarien  

Die Rückmeldungen zu den für die verschiedenen Deponietypen verwendeten Progno-
seszenarien fallen sehr unterschiedlich aus. Während die Nachbarkantone, das Bun-
desamt für Umwelt und der Verband KVA Thurgau (für die ihn betreffenden Deponie-
Typen) diese als nachvollziehbar beurteilen, ist die politische Gemeinde Egnach der An-
sicht, die für die Abfalltypen C, D und E gewählten Szenarien seien wenig sinnvoll, gin-
gen diese doch von einem längerfristigen Export all dieser Abfälle in Nachbarkantone 
aus. Verschiedene Unternehmen machen zu einzelnen verwendeten Szenarien eigene 
Berechnungen auf. So wird sowohl ein Bedarf an Typ-C-Deponien gesehen, als auch 
eine weitaus grössere Menge an Typ-E-Material, als heute im Kanton abgelagert wird. 
Das AWEL Zürich schlägt vor zu prüfen, ob Abfallprognosen künftig im Rahmen des 

Cercle déchets OST gemeinsam erarbeitet und modelliert werden könnten. 

 

Fachliche Erläuterungen 

Die 16 wichtigsten erwarteten Trends wurden in Tabelle 9 des Berichts II zusammenge-
stellt und begründet. Die daraus abgeleiteten Prognoseszenarien wurden im Anhang 
des Berichtes zusammengestellt. Bei den Typen D und E wurden dabei auch Szenarien 
über die komplette Umlenkung des jeweils ausserkantonal abgelagerten Materials be-
trachtet. Beim Typ-D-Material wurde eine Umlenkung der im ZAB Bazenheid anfallen-
den Kehrichtschlacke in den Thurgau als verbindliches Trendszenario berücksichtigt. 
Beim Typ-E-Material wird davon ausgegangen, dass 30 % des heute direkt ausser- 
kantonal anfallenden Materials umgelenkt werden können. Für Typ-C-Material nach  
Anhang 5 Ziffer 3 VVEA (vornehmlich Rauchgasreinigungsrückstände aus Verbren-
nungsanlagen und vergleichbare, nicht mehr reaktive Reststoffe) kann indessen derzeit 
kein Bedarf ausgemacht werden.  

Die Abstimmung des Deponiebedarfs in den Ostschweizer Kantonen hat unter Feder-
führung der Kantone St. Gallen und Thurgau bereits begonnen. Zunächst werden im 
Cercle déchets OST die Statistikdaten ausgetauscht. Ob sich darauf aufbauend ge-
meinsame Prognosemodelle analog zum KAR-Modell1 erarbeiten lassen, wird geprüft. 

 

Umgang in der Deponieplanung 

Die verwendeten Szenarien werden beibehalten. Der Austausch im Cercle déchets 
OST wird vorangetrieben. 

 

                                            

 

1  Das KAR-Modell ist eine Modellierung der Kies-, Rückbau und Aushubmaterialflüsse. Betrachtet wer-
den die Kantone Aargau, Bern, Luzern, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Zug und Zürich sowie 
Importe und Exporte ins benachbarte Ausland. 



 

   
 
 

 

 

21 

 Rückmeldungen zu einzelnen Deponiestandorten  

Während der Vernehmlassung lehnte die Gemeindeversammlung von Raperswilen die 
Zonenplanänderung für den Deponiestandort «Sandeggere» ab. In der Folge verlang-
ten die Gemeinden Raperswilen und Wäldi sowie die Erde Thurgau AG die Streichung 
des Standortes aus der Deponieplanung. Weitere ablehnende Rückmeldungen gingen 
von der Politischen Gemeinde Münchwilen zum Standort «Unders Sand» sowie von der 
Gemeinde Sommeri zum bereits als Reservestandort im KRP eingetragenen Standort 
«Riet» ein. Positive Rückmeldungen kamen von der Poltischen Gemeinde Egnach zum 
Standort «Ballen» sowie von der Gemeinde Affeltrangen zum Standort «Unteriesen-
egg». Private monierten zudem eine Häufung von Deponiestandorten im Bereich des 
mittleren Seerückens und machten hier eine ungleiche Verteilung geltend. Die KIBAG 

Management AG beantragte die Aufnahme des Standortes «Schlatt/Hugelshofen» in 
der Politischen Gemeinde Kemmental als Typ-A und B-Deponie. Die Politischen Ge-
meinde Kemmental äusserte sich nachfolgend abschlägig zu diesem Standort sowie zu 
der Annahme von Materialien der Typen A und B am Standort «Zelgli Altishausen». Zu 
diesem Standort machte das Kantonale Forstamt auf die grossflächig notwendige Wald-
rodung aufmerksam und lehnte einen Eingriff in wertvolle Waldbestände im Süden des 
Projektperimeters ab. Die Zürcher Kies und Transport AG beantragte im Zuge der Ver-
nehmlassung die Aufnahme ihres Erweiterungsvorhabens bei der Deponie «Fuchsbüel, 
Gloten» in die Deponieplanung als Standort für Kompartimente der Typen A und B; der 
Standort liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Deponievorhaben am Standort  
«Unders Sand» (Typ A). Die Politische Gemeinde Wigoltingen hatte vor der Vernehm-
lassung keine Kenntnis von den Standorten «Altenklingen» und «Frauenhölzli» und 
sieht deshalb weiteren Abstimmungsbedarf mit der Gesuchstellerin.  

 

Fachliche Erläuterungen 

Die in Bericht III wiedergegebenen Standorte umfassen in der Öffentlichkeit bekannt ge-
machte Planungen von Privaten. Dabei ist der Planungsstand sehr unterschiedlich, so 
dass u.U. noch nicht alle Konfliktpotenziale erfasst, geschweige denn aufgelöst wurden. 
Die in den Standortblättern wiedergegebenen Ausmasse geben lediglich die Ideen der 
Projektverfasser wieder. Ein räumliches Ungleichgewicht ist dabei unvermeidbar, es 
sollte jedoch erwartet werden können, dass die betroffene Standortgemeinde von den 
zumeist privaten Projektinitianten konsultiert wurde. Es ist gerade Aufgabe der Deponie-
planung diese Angaben zusammenzufassen und zu koordinieren. Bei dieser Betrach-
tung muss zudem auch das Ablagerungsvolumen in Rohstoffabbaustellen berücksich-
tigt werden. Diese tragen bereits seit Jahrzehnten einen Grossteil der Lasten bei der 
Verwertung von Aushubmaterial.  

Standorte der Typen C, D und E sollen gemäss Deponieplanung als Kantonale  
Nutzungszone (KNZ) realisiert werden. Bei den anderen Deponietypen ist die Standort-
gemeinde als Planungsbehörde ausschlaggebend. Der Standort «Schlatt/Hugelshofen» 
wurde bereits 2015 im Rahmen einer Vorprüfung durch das Amt für Raumentwicklung 
als nicht bewilligungsfähig beurteilt. Zum Reservestandort für eine Deponie der Typen 



 

   
 
 

 

 

22 

C, D und E «Riet» war bereits im Rahmen der Vernehmlassung des teilrevidierten kan-
tonalen Richtplans ein Streichungsantrag eingegangen und abschlägig beschieden wor-
den, da dieser Standort als einer von wenigen im Kantonsgebiet überhaupt die geologi-
schen Standortanforderungen eines solchen Deponietyps erfüllt und deshalb langfristig 
gesichert werden soll. 

 

Umgang in der Deponieplanung 

Die Standorte «Sandeggere», «Laam», «Frauenhölzli» und «Altenklingen» werden aus 
der Deponieplanung gestrichen, die anderen Standorte beibehalten. Am Standort 
«Zelgli» wird der Perimeter angepasst. Fehler werden korrigiert. Die Erweiterung der 
Deponie «Fuchsbüel» wird in die Deponieplanung aufgenommen. 
 

 Weitere Themenschwerpunkte 

Pro Natura TG weisst im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Terrainveränderun-
gen auf eine schleichende Banalisierung der Landschaft hin. Hierfür würden grosse 
Mengen an Aushubmaterial eingesetzt und oft sei die Ausführung nicht fachgerecht. Sie 
regt an, die Bewilligungs- und die Kontrollpraxis zu überdenken. 

Pro Natura Thurgau weist weiter auf den Umgang mit Ausbauasphalt hin der im Thur-
gau bei der Sanierung von Flurstrassen mittels einfacher Meldepflicht statthaft sei. Sie 
erkennt darin einen Widerspruch zu übergeordnetem Recht und regt an, Das DBU 
möge die heutige Praxis hin zu einer Baubewilligungspflicht ändern.  

 

Fachliche Erläuterungen 

Die Vorbringen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit der Deponieplanung, ha-
ben jedoch mittelbare Auswirkungen auf den Bedarf an Deponievolumen resp. das Re-
cycling von Baustoffen. Die Deponieplanung lässt sich im Bereich des Typ-A-Materials 
nicht auf landwirtschaftlichen Terrainveränderungen abstützen, da es sich um sehr viele 
Gesuche mit aus dem Blickwinkel der Deponieplanung kleinen Volumina handelt, die 
nur in der Summe einen Beitrag zur Entsorgungssicherheit zu leisten vermögen. Aller-
dings zeigt die Erfahrung, dass diese Vorhaben von den Baupolizeibehörden nur unzu-
reichend kontrolliert werden, ihre Ausführung meist länger andauert als angegeben und 
immer wieder auch Vorhaben gar nicht realisiert werden.  

Was die Verwendung von Asphaltgranulat in einfach gewalzter Form in Flurstrassen 
entspricht nicht den Zielvorgaben des Baustoffrecycling-Konzeptes des Kantons Thur-
gau. Zudem wird auf Bundesebene eine Anpassung der zu Grunde liegenden Vollzugs-
hilfe vorbereitet. Nach derzeitigem Stand wird die monierte Praxis nach Bundesvorga-
ben nicht mehr möglich sein.  
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Anhang: Gesamte Anträge, Hinweise und Fragen 

 

Kein Bezug zur Deponieplanung 

 

Nr. Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen schätzt den früh-

zeitigen Einbezug.  

Kenntnisnahme 

34 Das Team "besorgte Einwohnerinnen und Einwohner 

von Raperswilen und Wäldi sowie Fruthwilen" (Team) 

verweist auf seine Aktivitäten im Zusammenhang mit 

Gemeindeversammlung Raperswilen vom 13.08.2020, 

bei der das Deponieprojekt «Sandeggere» verworfen 

worden sei. 

Kenntnisnahme. Zur Abstimmung 

stand eine Zonenplanänderung in der 

Gemeinde Raperswilen.  
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Bezug zur gesamten Deponieplanung 

 

Nr.  Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

3 Die Abteilung Abwasser und Anlagensicherheit des 

AfU begrüsst die Aufnahme der Kriterien "Abwasser" 

für alle Deponietypen und die Erwähnung der Proble-

matik "Kapazität ARA" bei den drei Deponiestandorten 

der Typen C–E.  

Kenntnisnahme 

6 Die Toggenburger AG begrüsst die vorgeschlagene 

Strukturierung der Deponieplanung in die drei Berichte 

sowie die zukünftige rollende Deponieplanung und er-

achtet diese inhaltlich als sinnvoll, transparent und für 

den Zweck zielführend. In wenigen Punkten vertritt die 

Toggenburger AG eine andere Meinung oder erachtet 

eine Präzisierung als notwendig (siehe auch Anträge). 

Kenntnisnahme 

7 Der Verband KVA Thurgau begrüsst die neue Depo-

nieplanung. Die vorgeschlagene Methodik zur Ablei-

tung des Handlungsbedarfs sei für ihn gut nachvoll-

ziehbar. Der daraus hergeleitete konkrete Bedarf  

basiere in seinem Bereich auf einer fundierten Daten-

grundlage. Die vorgeschlagenen Szenarien seien in 

seinem Bereich sinnvoll definiert. Insgesamt erlaubten 

die Dokumente eine seriöse, transparente und nach-

vollziehbare Bedarfs- und Zukunftsplanung. Im Weite-

ren formuliert der Verband einen Verbesserungsvor-

schlag zu Bericht I. 

Kenntnisnahme 

8 Die Möckli Beton AG macht teilweise unter Verweis auf 

eigene Verfahren aus ihrer Sicht auf drei Probleme 

aufmerksam:  

- Die Bewilligungsdauer sei extrem, in ihrem Falle 14 

Jahre. Dies verunmögliche unternehmerische  

Planung. 

- Mit den im Thurgau erforderlichen lokalen Abstim-

mungen und der heutigen Einstellung der Leute 

würden für die Wirtschaft und Gesellschaft dringend 

notwendige Abbaugebiete sowie Deponien prak-

tisch verunmöglicht. Aus ihrer Sicht sollten die Be-

willigungen analog Kanton Zürich, kantonal geplant 

und bewilligt werden können mit übergeordnetem 

Interesse. 

- Hinsichtlich mineralischer Bauabfälle sei die Ver-

wertungspflicht gemäss VVEA stärker zu kontrollie-

ren und durchzusetzen. Im Weiteren verlangt die 

Firma, dass diese Abfälle grundsätzlich vor der  

Deponierung zu beproben seien. 

Punkt 1 kann anhand der Historie nicht 

nachvollzogen werden. 

 

Zu Punkt 2 ist festzuhalten, dass auch 

im Kanton Zürich Deponien nur dann 

zentral geplant und vom Staat betrie-

ben werden, wenn dies privatwirt-

schaftlich nicht möglich ist. 

 

Punkt 3: wird geprüft 

 

 

 

11 Die Stadtgemeinde Diessenhofen hat keine Einwen-

dungen zur Deponieplanung 2020–2050. 

Kenntnisnahme 

13 Die Regionalplanungsgruppe Diessenhofen hat keine 

Einwendungen zur Deponieplanung 2020–2050. 

Kenntnisnahme 

16 Die Terena Baustoff & Recycling AG als Gesuchstelle-

rin bietet dem Amt für Umwelt an, es bei der weiteren 

Bearbeitung der Deponieplanung bezüglich der Typen 

C, D und E mit ihrem Fachwissen zu unterstützen. 

Nach Art. 41a USG arbeiten die Kan-

tone für den Vollzug dieses Gesetzes 

mit den Organisationen der Wirtschaft 

zusammen. Dies umfasst jedoch nicht 

die direkte Zusammenarbeit einer Auf-

sichts- und Bewilligungsbehörde mit 

einzelnen Gesuchstellern. Das Amt für 

Umwelt ist fachlich selbst oder gege-
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Nr.  Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

benenfalls mit Unterstützung unabhän-

giger Experten in der Lage, die Depo-

nieplanung im Auftrag der Regierung 

zu erstellen und nachzuführen. 

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen beurteilt 

die modulare Aufteilung der Thurgauer Deponiepla-

nung in drei Berichte als zweckmässig.  

Kenntnisnahme 

23 Der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid beur-

teilt die Berichtsstruktur der Deponieplanung als lo-

gisch aufgebaut, in sich schlüssig und im Gesamtauf-

bau zweckmässig, um künftig die rollende Aktualisie-

rung vornehmen zu können. 

Kenntnisnahme 

28 Die Erde Thurgau AG begrüsst, dass in Zukunft so-

wohl das Kapitel Abfall des kantonalen Richtplans 

(KRP) als auch die Deponieplanung in einer kürzeren 

Kadenz revidiert werden, wenn sich ein konkreter 

Handlungsbedarf abzeichnet. Dies sei vor allem im Be-

reich der Abfalldeponierung sinnvoll, weil der Bedarf 

an Ablagerungsvolumina insbesondere in Deponien 

Typ A relativ kurzfristig ändern könne. Als Verfechterin 

einer regionalen Stoffkreislaufwirtschaft für unbelaste-

tes Aushubmaterial unterstütze die Erde Thurgau AG 

die Stossrichtung des Kantons. Die Erde Thurgau AG 

begrüsse die fundierte, im Entwurf vorliegende Depo-

nieplanung. 

Kenntnisnahme 

28 Die Erde Thurgau AG teilt die Ansicht, dass die bishe-

rige Abfallplanung mit dem zweijährlich erscheinenden 

Abfallbericht in der Vergangenheit gute Dienste geleis-

tet hat, jedoch im Hinblick auf die aktuellen Fragen des 

Deponiebedarfs den Anforderungen nicht mehr ge-

recht wird. Sie begrüsst, dass die Deponieplanung als 

Teil der kantonalen Abfallplanung künftig als separates 

Dokumentenset (Berichte I–III) erstellt und in kürzeren 

Zeitabständen nachgeführt werde. Sie bezweifelt aber, 

dass es den bisherigen Abfallbericht noch brauche und 

beantragt dessen Abschaffung. 

Deponieplanung ist nur ein Teil der Ab-

fallplanung, welche weitaus mehr Be-

reiche, wie etwa die Abfallvermeidung, 

die Bewirtschaftung von Siedlungs- 

abfällen, Grünabfällen, Bauabfällen  

oder auch den Umgang mit Sonder- 

abfällen und Kunststoffsammlungen 

umfasst. Der Abfallbericht ist daher  

unverzichtbar. Er dient auch der vom 

Gesetzgeber verlangten Berichterstat-

tung an den Bund. 

29 Die KIBAG Management AG begrüsst die Erstellung 

einer Deponieplanung für den Kanton Thurgau grund-

sätzlich und sieht darin eine wichtige Grundlage für die 

Entwicklung von Deponieprojekten.  

Kenntnisnahme 

31 Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 

des Kantons Zürich begrüsst die vorliegende Deponie-

planung und stellt fest, angesichts der zunehmend 

komplexeren Deponielandschaft der Schweiz werde 

der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den 

Kantonen immer wichtiger. Das AWEL regt an, die 

Möglichkeit eines Prognose-Modells für Deponieabfälle 

in der Ostschweizer Deponieplanung «Cercle déchets 

OST» zu prüfen, analog wie dies momentan für die 

Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) gemacht wird. 

Der Vorschlag wird im Rahmen der re-

gelmässigen Treffen des «Cercle dé-

chets OST» im Verlauf des Jahres 

2021 traktandiert. Sollte daraus ein 

Projektantrag resultieren, ist dieser von 

der KVU-OST zu genehmigen. 

32 Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) erachtet die sorg-

fältig und fundiert erarbeiteten Berichte zur Deponie-

planung insgesamt als gute sowie zeitgemässe Grund-

lage neuen Ansatzes, um in diesem schwierigen Pla-

nungsbereich die Betroffenen erreichen zu können und 

die Entsorgungssicherheit bei den Deponiekapazitäten 

effektiv zu erhalten.  

Kenntnisnahme 
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Nr.  Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

34 Das Team "besorgte Einwohnerinnen und Einwohner 

von Raperswilen und Wäldi sowie Fruthwilen" (Team) 

erkennt in der Verteilung der vorgesehenen Deponie-

standorte vom Typ A ein räumliches Ungleichgewicht, 

da sechs von vierzehn Standorten überwiegend in ei-

nem eng abgegrenzten Gebiet des mittleren See- 

rückens lägen, während das restliche Kantonsgebiet 

lediglich acht Standorte aufweise. Damit übernähme 

eine relativ kleine Region im mittleren Seerücken eine 

unbegründet grosse Deponielast aus den übrigen  

Gebieten des Kantons Thurgau. Dies stelle einen  

Widerspruch zu den Planungsgrundsätzen 4.4.G und 

4.4.H des KRP dar wonach „regional gut zugängliche 

Ablagerungsgebiete auszuscheiden resp. „regional zu 

planen" sind.  

Die in der aktuellen Deponieplanung 

erwähnten Standorte zeigen den aktu-

ellen Stand der Planungen Privater in 

den einzelnen Regionen. In der zuge-

hörigen Standortkarte wird lediglich der 

ungefähre Standort wiedergegeben, 

nicht das Volumen. Es zeigt sich, dass 

aktuell nicht in allen Regionen gleich 

viele Deponievorhaben geplant wer-

den, weshalb in einzelnen Regionen 

die Aktivitäten verstärkt werden müs-

sen. Bei dieser Betrachtung muss – 

entsprechend den Vorgaben des KRP 

– auch das Ablagerungsvolumen in 

Rohstoffabbaustellen berücksichtigt 

werden. Deren Standorte werden neu 

ebenfalls in der Standortkarte wieder-

gegeben. 

34 Das Team macht weiter geltend, eine räumliche Glie-

derung, welche weitgehend mit den Bezirken überein-

stimme, könne für eine zweckmässig regionalisierte 

Deponieplanung schwerlich als Grundlage beigezogen 

werden und widerspreche dem Grundsatzgedanken ei-

ner Regionalisierung nach Einzugsgebieten gemäss 

Art. 4. VVEA. Ein Einzugsgebiet für eine Deponie er-

fordere die bewusste Bezugnahme zu einem eher 

funktional gegliederten Raummodell. Nur aufgrund die-

ser modifizierten räumlichen Betrachtungsbasis ge-

linge es, die effektiven regionalen Nachfrageströme mit 

dem regionalisiert angebotenen Deponievolumen opti-

mal abzustimmen. Mit dem im Bericht l (Seite 12) an-

geführten Begriff der Raumplanungsregionen sei die 

kantonale Deponieplanung aktuell noch weit von  

einem Raummodell entfernt, welches aus der VVEA, 

Art. 4 für eine räumliche Gliederung nach Einzugsge-

bieten abgeleitet werden könne. 

Das Team geht davon aus, weder die 

Bezirke noch die Regionalplanungs-

gruppen bildeten die bestehenden 

Wirtschaftsbeziehungen ab. Die Regio-

nalplanungsgruppen sind Körperschaf-

ten, denen das kantonale Recht be-

sondere Aufgaben zuschreibt. Nach §3 

PBG erfüllen sie insbesondere Aufga-

ben, die ihnen aufgrund des RPG und 

des KRP zufallen oder sich aus der 

Regional- und Agglomerationspolitik  

oder weiteren raumwirksamen Politik-

bereichen ergeben. Von dieser Gliede-

rung abzuweichen, würde zu willkürli-

chen Ergebnissen führen und nicht zur 

Verständlichkeit beitragen. Art. 4. 

VVEA beinhaltet keine raumplaneri-

schen Vorgaben sondern hält lediglich 

fest, dass Einzugsgebiete, die erfor-

derlich sind, in der Abfallplanung aus-

zuweisen sind. 

 Das Team "besorgte Einwohnerinnen und Einwohner 

von Raperswilen und Wäldi sowie Fruthwilen" (Team) 

erkennt im Hinblick auf die Standortauswahl in Bericht 

III eine widersprüchliche Anwendung des in Kap. 2.7 

des Berichts I formulierten Grundsatzes, wonach bei 

mehreren potenziell geeignete Standorten nach Mög-

lichkeit der Standort mit der besten Gesamteignung für 

die Realisierung ausgewählt werden solle. Das Team 

vermisst eine Rangfolge der Deponiestandorte ein-

schliesslich der Reservestandorte. Es nennt dazu das 

Beispiel der Standorte «Sandeggere» und «Bernrain», 

wobei sich zeige, dass «Bernrain» aufgrund einer bes-

seren Verkehrsanbindung deutlich besser geeignet sei. 

Bericht III zeigt bereits in der Rekapitu-

lation, dass ein Bedarf für mehrere 

Standorte des Typs A gegeben ist. Da-

her stellt sich nicht die Frage, welcher 

von zwei Standorten geeigneter ist, 

sondern es sind beide nötig.  

 Das Team „besorgte Einwohnerinnen und Einwohner 

der Gemeinden Raperswilen und Wäldi sowie Fruthwi-

len" regt an, eine methodisch verbesserte Deponiepla-

nung für den Materialtyp A eine neue revidierte Depo-

nieplanung vorzulegen, die folgende Aspekte in die 

Planungsarbeit aufnehmen solle: 

Wie in den Berichten I und II umfas-

send dargelegt wurde, ist eine konse-

quente Regionalisierung mangels Da-

tengrundlage derzeit noch nicht mög-

lich. Auch stösst das Konzept an Gren-

zen, indem Wohn- und Arbeitsräume 
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Nr.  Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

A.  Konsequent regionalisierte Herleitung des Hand-

lungsbedarfs für den Materialtyp A 

B.  Planung des Deponiebedarfs nach Einzugsgebie-

ten aufgrund eines funktional ausgerichteten 

Raummodells 

C.  Aufzeigen der Ergebnisse einer Nutzwertanalyse 

im Variantenvergleich als Grundlage für eine opti-

mierte Standortauswahl 

u. U. ungleich behandelt würden. Ein-

zugsgebiete im Sinne des Abfallrechts 

sind Gebiete, für welche die Behörde 

die Annahme und Abgabe von Abfällen 

verpflichtend regelt. Dabei werden so-

wohl die Abgeber als auch die Abneh-

mer in die Pflicht genommen. Die 

Standortbewertung mittels Nutz-

wertanalyse kann auch auf die Stand-

orte vom Typ A ausgedehnt werden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies jedoch 

nicht relevant, da zur Abdeckung des 

kantonalen Bedarfs die meisten geeig-

neten Standorte zeitnah benötigt wer-

den.  

37 Die Regio Wil begrüsst das für die Deponieplanung ge-

wählte Vorgehen und erachtet dieses als schlüssig und 

sinnvoll. Die Unterlagen ermöglichten eine gute Über-

sicht über die Grundlagen und böten damit eine fun-

dierte Diskussionsbasis. 

Kenntnisnahme 

38 Die Politische Gemeinde Münchwilen erachtet die 

langfristige Deponieplanung grundsätzlich als sehr 

sinnvoll, seien doch bereits heute in einigen Fraktionen 

massive Lagerdefizite auszumachen. 

Kenntnisnahme 

40 Der Thurgauische Baumeisterverband (BVTG) unter-

stützt die Stossrichtung, dass nebst dem Abfallbericht 

als rollende Planung vor allem in der Deponieplanung 

zusätzlich eine vorausschauende und visionäre Rolle 

anzustreben sei. Die langwierigen und erschwerten 

Bewilligungsverfahren verlangten einen sehr grosszü-

gigen Zeithorizont. Die Standortfragen seien gegeben 

durch technische Anforderungen. Die Wirtschaftlichkeit 

einer Deponie solle Sache des Betreibers, und nicht 

Sache der Verwaltung sein. Solche Standorte seien 

rechtzeitig und langfristig zu sichern. Stünden mehrere 

Standorte zur Auswahl, solle der Markt offen und libe-

ral bleiben. Sofern genügend Standorte vorhanden 

seien, spiele auch der Wettbewerb und Tariffestset-

zungen würden somit überflüssig. Geeignete und ab-

geklärte Standorte müssten zwingend die Möglichkeit 

zum aktiven Deponiestandort bekommen. Aus all die-

sen Gründen beantrage der BVTG, die Deponiepla-

nung langfristig und mit einer Aufteilung resp. einem 

geringen Deponieverkehr für die Bevölkerung in einem 

tragbaren Mass zu halten. 

Art. 31 USG verpflichtet die Kantone 

dazu, Überkapazitäten an Abfallanla-

gen zu vermeiden. Ziel der Abfallpla-

nung ist daher zuvorderst die bedarfs-

orientierte Sicherung der erforderlichen 

Kapazitäten. Daraus ergibt sich, dass 

die Inbetriebnahme von Standorten 

auch in zeitlicher Hinsicht koordiniert 

werden muss.  

 Der Thurgauische Baumeisterverband (BVTG) hält 

fest, die Deponieplanung müsse zwingend als Lang-

fristplanung im Mehrjahresrhythmus überarbeitet wer-

den. Die rollende Abfallplanung mit dem Abfallbericht 

sei für diese Deponiemengen und Fraktionen nicht ge-

eignet und könne nur als Jahresbericht und Vergan-

genheitsbewältigung angesehen werden. Im Sinne ei-

ner Langfristplanung und freien Marktwirtschaft stün-

den für den BVTG andere Punkte für die Deponiepla-

nung und Realisierung im Vordergrund: 

 

 

Die Haltung des BVTG wird zur Kennt-

nis genommen. Nach aktuellem Stand 

der Deponieplanung ist hinsichtlich der 

Materialtypen C, D und E lediglich ein 

Deponiestandort erforderlich. Der 

zweite Standort muss für kommende 

Generationen gesichert werden. 
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Nr.  Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

1. Technische Voraussetzungen 

2. Ökologie, Verkehrslogistik, kurze Wege 

3. Verfügbarkeit der Parzellen und Ländereien 

4. Freie Marktwirtschaft 

Der BVTG sei der festen Überzeugung, dass in der Zu-

sammenarbeit zwischen dem Amt für Umwelt, Planern 

und Deponiebetreibern der Entsorgungsnotstand im 

Thurgau schon bald entschärft werden könne, so mit 

regionalen Deponien für Typ-A-Material und zwei defi-

nitiv festgesetzten Standorten «Zelgli» und «Oberes 

Schlatt» (Anm.: Typen C, D und E). Der BVTG wolle 

seinen Mitgliedern mit hohen Reststoffmengen so eine 

wirtschaftliche Lösung für die Zukunft vorbereiten. 

41 Pro Natura TG erachtet die drei vorliegenden Berichte 

als überzeugend. Die Aufteilung in drei Berichte sei 

sachgerecht, übersichtlich und lasse Anpassungen an 

künftige Entwicklungen ohne unnötigen Aufwand zu. 

Grundsätze, Verfahren zur Abklärung des Handlungs-

bedarfs und der Standortwahl seien plausibel und um-

fassend dargestellt. 

Kenntnisnahme 

41 Pro Natura TG äussert sich kritisch zu landwirtschaft-

lich begründeten Terrainveränderungen. Sie nimmt da-

bei Bezug auf die Datenbasis des AfU (Fussnote auf 

Seite 10 von Bericht II) sowie der Ablagerungsstatistik 

zu Typ A. Demzufolge umfassten die landwirtschaftli-

chen Terrainveränderungen ein Volumen von jährlich 

rund 150'000 m3. Eine maximale Grösse sei jedoch 

weder in der Deponieplanung noch im KRP festgehal-

ten Der Teilrevidierte KRP (Stand Juni 2020) spreche 

nur von «kleinere Mengen». Die Optimierung der 

Landschaft für die landwirtschaftliche Nutzung bedeu-

tet laut Pro Natura TG in der Regel eine Verarmung 

und Banalisierung der Landschaft und eine Verarmung 

der Natur. Der tatsächliche Nutzen sei in der Mehrzahl 

der Fälle fraglich. Dies gehe aus der Beantwortung 

vom 17. April 2018 des Antrags gemäss § 52 GOGR 

von Josef Gemperle „Konzept Bauabfälle/Konzept zur 

Vermeidung von unnötig langen Transportwegen bei 

Bauabfällen" hervor: «Nur 17 Prozent der zwischen 

2011 und 2017 kontrollierten Vorhaben haben eine 

Verbesserungen der Bodenfruchtbarkeit bewirkt, wäh-

rend 56 Prozent eine Verschlechterung darstellten.» 

Landwirtschaftliche Terrainveränderungen sollten nach 

Ansicht von Pro Natura TG daher äusserst zurückhal-

tend bewilligt werden. Dabei seien die Anliegen des 

Natur- und Landschaftsschutzes zu berücksichtigen. 

Art. 19 Abs. 1 VVEA sieht die Verwer-

tung von unverschmutztem Aushub-

material in bewilligten Terrainverände-

rungen ausdrücklich vor. Der Anteil 

landwirtschaftlicher Terrainveränderun-

gen am gesamthaft entsorgten Typ-A-

Material ist grossen Schwankungen 

unterworfen, liegt jedoch meist bei 

über 10 %. Da es sich nicht um plan-

bare Vorhaben im Sinne der Abfallpla-

nung handelt, spielen sie bezüglich 

Entsorgungssicherheit eine unterge-

ordnete Rolle. Weiterhin führt die Bau-

ausführung noch immer häufig zu 

nachhaltigen Bodenverschlechterun-

gen. Der Banalisierung der Landschaft 

wird bei der Interessensabwägung des 

ARE künftig vermehrt Bedeutung zu-

gemessen. 

41 Im Weiteren stellt Pro Natura TG unter Verweis auf ei-

nen konkreten Fall sowie die Fussnote auf Seite 10 

von Bericht II fest, die baupolizeiliche Kontrolle von 

Terrainveränderungen erfolge augenscheinlich oft un-

genügend. Sie regt deshalb an, das Verfahren zur 

Kontrolle landwirtschaftlicher Terrainveränderungen zu 

überdenken. 

Hinsichtlich der Bauausführung ist das 

Defizit erkannt. Es kann nur durch 

strikte Umsetzung der Auflagen durch 

die Baupolizeibehörden und vermehr-

ten Beizug von bodenkundlichen Bau-

begleitungen (BBB) beseitigt werden. 

Bei der Fortschreibung des Vollzugs-

konzepts qualitativer Bodenschutz wird 

eine Anpassung der BBB-Schwelle ge-

prüft. 

  



 

Bezug zur gesamten Deponieplanung 29 

41 Pro Natura TG stellt fest, das Deponieren von Asphalt-

Abfällen auf Flurstrassen – eine Belagsänderung ohne 

Baubewilligung und nur mit einer Meldekarte – sei of-

fenbar immer noch möglich. Bei Flurstrassen sei der 

Einbau von Asphaltgranulat in loser Form ohne Deck-

belag lediglich meldepflichtig. Diese Praxis widerspre-

che klar § 12 StrWG und bewähre sich auch nicht. Pro 

Natura TG bitte das DBU dringend, diese Praxis zu 

überdenken und gemäss StrWG ein ordentliches Bau-

bewilligungsverfahren zu verlangen. 

Die Richtlinie des DBU betreffend den 

Einbau von Recyclingbaustoffen bei 

Flur- und Waldstrassen sowie Wander-

wegen vom 21. Februar 2013 regelt 

die Bewilligungspflicht für den Einbau 

von Asphaltgranulat in Flurstrassen. 

Die Praxis wird überprüft. Dies ist in-

dessen nicht Gegenstand der Depo-

nieplanung. 
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Deponieplanung – Bericht I: Grundsätze der kantonalen Deponieplanung 

 

Nr. Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

2 Die Politische Gemeinde Egnach äussert, gemäss ihr 

vorliegenden Informationen bestünden bezüglich De-

ponien C, D und E aus Sicht der potenziellen Deponie-

betreiber wie auch der KVA, Handlungsbedarf. Der un-

tere Schwellenwert von zehn Jahren für einen Hand-

lungsbedarf von fünf Jahren für die Ausscheidung der 

dazu erforderlichen kantonalen Nutzungszone sei we-

sentlich zu tief gewählt. Nach ihren Erfahrungen be-

trage der Zeitbedarf realistischer Weise mindestens 

zehn, eher fünfzehn Jahre oder gar noch länger. 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 

6 Die Toggenburger AG ist der Meinung, dass nicht die 

Hälfte des unteren Schwellenwerts, sondern spätes-

tens der untere Schwellenwert, spricht zehn Jahre, 

Auslöser von umgehenden, konkreten Massnahmen 

zur Sicherung der Ablagerungsmöglichkeiten der Ma-

terialien der Typen C, D und E sein muss. 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 

6 Die Toggenburger AG macht einen Widerspruch zwi-

schen Kapitel 2.6 und Tabelle 5 in Kapitel 2.3 aus. Die 

Formulierung in Kapitel 2.3. resp. die Tabelle 5 Fall 3 

sollte ihrer Ansicht nach an die Formulierung im Kapi-

tel 2.6. angepasst werden, d. h. Aufnahme von Stand-

orten in die Deponieplanung bei Erreichen des unteren 

Schwellenwertes von zehn Jahren.  

Die Aufnahme eines Standortes in die 

Deponieplanung ist nicht gleichbedeu-

tend mit dessen Festsetzung im kanto-

nalen Richtplan. Insofern besteht kein 

Widerspruch. 

6 Die Toggenburger AG kann das in Kapitel 2.7 Stand-

ortauswahl erwähnte Kriterium der besten Gesamteig-

nung nachvollziehen. Dabei seien aber folgende drei 

Punkte zu beachten:  

- Das Kriterienset sowie deren Anwendung in der 

Nutzwertanalyse müssten transparent und für Dritte 

nachvollziehbar sein. 

- Die in den 1980er Jahren resp. 2011 festgelegten 

Kriterien sowie deren Bewertung unterlägen einem 

zeitlichen Wandel. Z.B. veränderten sich die Anfor-

derungen an resp. die eingesetzten Transportmittel 

selbst. Über kurze Strecken würden zukünftig Last-

wagen mit CH-Strom bzgl. C02 und UBP wesentlich 

besser abschneiden als die Bahn. Die Entwick-

lungsdynamik der Kriterien müsse so weit möglich 

in der Nutzwertanalyse berücksichtigt werden. 

- Der Fachbericht des AfU vom 29.05.2017 komme in 

der damaligen Nutzwertanalyse zum Schluss, dass 

die Standorte «Zelgli» (Altishausen, Kemmental) 

und «Unteres Schlatt» (Engwang, Wigoltingen) 

leicht besser abschneiden als die übrigen Stand-

orte. Insgesamt konnten alle bewerteten Standorte 

relativ günstig bewertet werden. Die Toggenburger 

AG erachtet es als notwendig, dass vor einem zu-

künftigen Standortentscheid für eine Deponie Typ 

C, D und E im Konfliktfall im dannzumaligen Zeit-

punkt eine neue Nutzwertanalyse erstellt werden 

müsse und der Entscheid sich nicht auf den Ergeb-

nissen aus dem Fachbericht des AfU vom 

29.05.2017 abstützen könne. 

Das Kriterienset der Nutzwertanalyse 

wurde in den 1990er Jahren von den 

kantonalen Fachämtern erarbeitet und 

im Jahre 2011 überprüft und fortge-

führt. Mit dem Bericht "Standortbeurtei-

lung für Deponien des Typs E" vom 

29.05.2017 wurden Kriterienset und 

Beurteilungsraster sowie die Ergeb-

nisse der Standortbeurteilung der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht. Eine 

Überprüfung des Kriteriensets erfolgt 

periodisch, es ist jedoch nicht ange-

zeigt, diese methodische Beurteilungs-

grundlage laufend zu verändern. Wie 

der Bericht zeigt, weisen mehrere 

Standorte eine ähnlich gute Eignung 

auf.  
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Nr. Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

7 Der Verband KVA Thurgau kritisiert, die Methodik sehe 

vor, einen Standort beim Erreichen des halben unteren 

Schwellenwerts im KRP festzusetzen. Das entspreche 

(bei einer Deponie der Typen C–E) bei den vorge-

schlagenen Schwellenwerten einer Frist von fünf Jah-

ren, bis die Deponie ihren Betrieb aufnehmen müsste. 

Der Verband ist der Ansicht, dass ein potentieller In-

vestor erst nach einer Festsetzung im KRP über genü-

gend Planungssicherheit verfüge, um das erforderliche 

Land zu erwerben und ein bewilligungsfähiges Baupro-

jekt auszuarbeiten. Bisherige Erfahrungen in ähnlichen 

Projekten zeigten allerdings, dass vom Projektstart bis 

zur Eröffnung schnell einmal zehn Jahre vergehen 

könnten. Insbesondere könnten Gerichtsverfahren zu 

mehrjährigen Verzögerungen führen oder das Projekt 

sogar ganz verunmöglichen. Daher erscheint uns die 

angedachte Frist für die Errichtung einer neuen Schla-

ckendeponie mit diesem halben Schwellenwert sehr 

kurz zu sein. Der Verband beantragt die Überprüfung 

des Konzeptes resp. der Fristen. 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 

12 Das kantonale Tiefbauamt erachtet unterschiedliche 

Betrachtungszeiträume bei den Deponietypen als 

zweckmässig, ist jedoch der Ansicht, dass diese für 

Deponien der Typen A und B angesichts der Pla-

nungs- und Verfahrensdauern zu kurz gewählt seien. 

Das TBA fragt zudem nach einer Begründung für die 

unterschiedlichen Faktoren zwischen oberem und un-

terem Schwellenwert bei den Deponietypen A/B und 

C–E. 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 

16 Die Terena Baustoff & Recycling AG macht einen Wi-

derspruch zwischen Kapitel 2.3 und Tabelle 8 in Be-

richt II geltend (8'000 versus 32'000 Tonnen Typ E-Ma-

terial).  

Es handelt sich nicht um einen Wider-

spruch. In Bericht I wird zur Illustration 

des Textes auf die bisherige langfris-

tige Ablagerungsmenge der Deponie 

«Kehlhof» Bezug genommen. Bericht 

II stellt die anfallenden Gesamtmengen 

differenziert dar. Aus Bericht II kann 

nicht abgeleitet werden, dass die ge-

samtmenge für Ablagerungen im Thur-

gau zur Verfügung stehen würde.  

16 Für die Terena Baustoff & Recycling AG ist der untere 

Schwellenwert als Indikator für sich anbahnenden 

Handlungsbedarf mit zehn Jahren für Deponien der 

Typen C, D und E viel zu tief gewählt. Noch fragwürdi-

ger ist aus ihrer Sicht der vorgesehene halbe untere 

Schwellenwert von fünf Jahren für den akuten Hand-

lungsbedarf. Erst dann würde der Bedarf für eine neue 

Deponie oder ein entsprechendes Kompartiment als 

ausgewiesen gelten und es könnte eine Festsetzung 

im KRP und eine kantonale Nutzungszone (KNZ) fest-

gelegt werden. Diese Schwellenwerte seien angesichts 

der erforderlichen Standortauswahl, der Planungs-

schritte inklusive Bewilligung und Bau der Deponie viel 

zu tief angelegt. Die Terena Baustoff & Recycling AG 

beantragt deshalb die Ansetzung des unteren Schwel-

lenwertes für Deponien der Typen C, D und E auf 

zwanzig Jahre anstelle von zehn Jahren. Entspre-

chend sei der halbe untere Schwellenwert neu auf 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 
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Nr. Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

zehn Jahre anzusetzen. (Hierdurch würden auch Aus-

wirkungen auf die Bedarfsanalyse gemäss Bericht II 

ergeben, was die Eigeberin ebenfalls geltend macht). 

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen begrüsst die Ko-

ordination mit den angrenzenden Kantonen im Rah-

men der Planungsregion Ostschweiz. Es sei für sie je-

doch nicht ersichtlich, wie die Zusammenarbeit mit 

dem Landkreis Konstanz und der Bodenseeregion ge-

regelt ist. Sie wünscht zu erfahren, ob nicht verwertba-

rer Siedlungsabfall (Schlacke) verursachergerecht in 

die entsprechende Region zurückgeführt? 

Die Anlieferung von Siedlungsabfällen 

aus den Landkreisen Konstanz und 

Bodenseekreis ist vertraglich geregelt 

und unterliegt der öffentlichen Aus-

schreibung. Aktuell wird die Kehricht-

schlacke anteilsmässig wieder nach 

Deutschland zurückgeführt. Die dafür 

notwendige Notifikation regelt auch die 

maximale Rückführungsquote. 

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen erachtet die Ein-

richtung einer kantonalen Nutzungszone (KNZ) in 

Siedlungsnähe als problematisch. Die Bedenken und 

Ängste der Bevölkerung seien ernst zu nehmen und 

entsprechend zu berücksichtigen. 

Standorte der Typen C, D und E sollen 

künftig als KNZ realisiert werden, um 

sicherzustellen, dass die wenigen 

Standorte im Kantonsgebiet, die sich 

geologisch überhaupt eignen, auch re-

alisiert werden können. Die Bedenken 

und Ängste der Bevölkerung sind auch 

bei der Erarbeitung einer KNZ durch 

den Kanton zu berücksichtigen. Ge-

mäss § 22 des kantonalen planungs- 

und Baugesetzes (PBG, RB 700) ist 

die Standortgemeinde bei der Planung 

anzuhören.  

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen wünscht zu er-

fahren, wie die Aktivierung von Verbänden und Unter-

nehmen aussehe, respektive ob der Anstoss vom Kan-

ton ausgehe. 

Das Amt für Umwelt pflegt einen regel-

mässigen Informationsaustausch mit 

den Betreibern bestehender Deponien 

und auch mit den relevanten Bran-

chenverbänden. Im Eintretensfall wür-

den diese Akteure direkt von der kan-

tonalen Fachstelle kontaktiert. 

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen nimmt Bezug auf 

die in Kapitel 2.7 erwähnte Nutzwertanalyse und 

wünscht zu erfahren, welche weiteren Kriterien ge-

meint sind und ob die Gemeinde bei der Auswahl der 

Kriterien mitwirken könne. 

Zusätzliche Kriterien werden dann er-

arbeitet, wenn zwei oder mehr Stand-

orte eine vergleichbar gute Eignung 

aufweisen, zweitgleich Bauprojekte 

vorliegen, aber nur ein Projekt benötigt 

wird. Die zusätzlichen Kriterien sind 

auf diese Situation abzustimmen. Kapi-

tel 2.7 in Bericht I wird hierzu präzi-

siert. 

17  Aus Sicht der Politische Gemeinde Wigoltingen ist der 

Standort «Schlatt» nicht noch zusätzlich für die Aufbe-

reitung von Deponiegut analog «Burgauerfeld» ZAB 

geeignet.  

Raum- und Ortsplanung sähen zudem für die Dörfer 

Engwang und Wagerswil eine Zone mit «Vorrang 

Landschaft» vor. Die liege zwar nicht explizit auf dem 

möglichen Deponiestandort, umfasse aber grosse 

Teile dieses Gebietes. Genauso wie die erwähnten 

Drumlins um Engwang sei der Höhenweg mit der 

Senke zur Autobahn hin und der einmaligen Aussicht 

über das Thurtal eine markante Geländeform, die es 

zu erhalten gelte. 

Die Aufbereitung von Kehrichtschlacke 

ist gesetzlich vorgeschrieben, wo diese 

erfolgt, ist im Rahmen der Projektent-

wicklung zu prüfen. Die Belange des 

Landschaftsschutzes sind bei der Pro-

jektentwicklung zu berücksichtigen. 

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen begrüsst den 

Grundsatz, dass Deponien so zu planen sind, dass 

diese für jedermann (im Einzugsgebiet) zu gleichen 

Die Zielsetzung des USG sieht eine 

Zusammenarbeit der Kantone bei der 

Abfallplanung vor, einerseits, um die 

Entsorgungssicherheit sicherzustellen, 
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Nr. Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

Konditionen zugänglich sind. Die Festlegung von Ein-

zugsgebieten ist für sie ein MUSS, es solle keinen "Ab-

falltourismus" zu Lasten der Thurgauer Bevölkerung 

geben. Im Weiteren führt die Gemeinde aus, der Thur-

gau solle nicht der Deponiestandort für ausserkantona-

les Typ-E-Material sein resp. das Einzugsgebiet sei 

vorgängig zu regeln. 

andererseits, um "Abfalltourismus" ein-

zuschränken. Dabei kann und muss 

aber nicht jeder Kanton autark sein. 

Wie Bericht II zeigt, ist der Kanton 

Thurgau bei den Materialtypen D und 

E Nettoexporteur aktuell, bei Typen A 

und B Importeur.  

18 Das Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau 

verweist im Zusammenhang mit der Aufnahme von 

Deponiestandorten in die kantonale Richtplanung auf 

eine Rechtsauskunft des Rechtsdienstes des Departe-

ments für Bau und Umwelt vom 4. August 2020. Dem-

nach müssen sämtliche Deponien der Typen A bis E 

vor einem kommunalen Nutzungsplanverfahren in den 

KRP eingetragen werden. Dabei müssen sie einer Ver-

bindlichkeit zugeordnet werden (Festsetzung, Zwi-

schenergebnis, Vororientierung). Es müsse beachtet 

werden, dass sich der Verbindlichkeitsgrad einer Aus-

sage verändern könne, ohne dass damit der KRP so-

fort formell geändert werden müsse. 

Sei beispielsweise ein als Festsetzung eingestuftes 

Vorhaben erstellt, wird es durch eine sogenannte 

"Fortschreibung des KRP", d. h. ohne formelles Ände-

rungsverfahren der Kategorie "Ausgangslage" zuge-

ordnet. Eine öffentliche Bekanntmachung der Ände-

rung gemäss § 3 PBV und die Genehmigung durch 

den Grossen Rat (§ 5 PBV) und den Bundesrat (Art. 

11 RPG) seien dabei nicht erforderlich. Anders ver-

halte es sich bei Zwischenergebnissen. Werde bei ei-

nem Zwischenergebnis ein massgebliches Verfahren 

zur Realisierung des Vorhabens im KRP angegeben, 

könne das Projekt als Fortschreibung des KRP reali-

siert werden. Fehle indessen die Angabe eines Verfah-

rens, bedürfe es zur Realisierung einer formellen Än-

derung des KRP resp. einer Richtplananpassung be-

vor das Vorhaben via Nutzungsplanung/BaubewilIi-

gung realisiert werden könne. Bei als Vororientierung 

eingestuften Vorhaben sei in jedem Fall eine Richt-

plananpassung erforderlich (vgl. Einleitung KRP). Der 

zwingend notwendige Eintrag von Deponiestandorten 

im KRP werde aus Sicht der ARE TG in der vorliegen-

den Deponieplanung zu wenig resp. unklar erläutert, 

insbesondere bei den Deponien der Typen A und B. 

Entsprechend müsse die schematische Darstellung im 

Anhang A2 angepasst werden. Der Eintrag in den KRP 

sollte nach Ansicht des ARE in der Deponieplanung 

ausführlicher behandelt werden. Auch solle bei den je-

weiligen Deponiestandorten ersichtlich sein, wie damit 

im KRP umgegangen werden solle (Verbindlichkeits-

stufe, bei welcher KRP-Teilrevision aufnehmen, usw.). 

Die Rechtsauskunft stand erst nach 

der Erstellung der Berichtsentwürfe für 

die Vernehmlassung der Deponiepla-

nung zur Verfügung. Sie greift u.a. auf 

die jüngere Rechtsprechung zurück. 

Daraus entsteht das Erfordernis, die 

bisherige kantonale Praxis in Bezug 

auf die Deponietypen A und B anzu-

passen. Entsprechend wird auch Kapi-

tel 2 des Berichts I überarbeitet. 

18 Das Amt für Raumentwicklung regt diverse Begriffsan-

passungen und Präzisierungen an, z. B. eine durch-

gängige Verwendung des Begriffs "Regionalplanungs-

gruppe" oder die Einführung des Begriffs "Flächenkon-

tingente" auf Seite 17. 

Wo möglich, wird dies umgesetzt. 
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18 Das Amt für Raumentwicklung regt unter Verweis auf 

den künftigen Zwei-Jahres-Rhythmus für Richtplanrevi-

sionen eine Anpassung der Formulierungen zum Pro-

zedere der Aufnahme von Standorten in den Richtplan 

auf Seite 19 an. 

Anpassung der Formulierungen. 

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen äussert 

sich insgesamt positiv. Der Betrachtungszeitraum von 

30 Jahren für höherklassige Deponien beurteilt es als 

eher knapp, aber vertretbar. Das Konzept der Schwel-

lenwerte sei ein geeignetes Instrument für die Bewirt-

schaftung der Reservevolumina. Die nach Deponie- 

typen differenzierten Betrachtungsräume sind aus sei-

ner Sicht im Hinblick auf die anfallenden Abfallmengen 

und den entsprechenden Deponiebedarf sinnvoll und 

zweckmässig. Dass der Kanton bei den Deponietypen 

C, D und E mittels eigener Reservestandorte und der 

Festlegung von KNZ ein übergeordnetes Interesse ver-

tritt, sei aufgrund der Bedeutung dieser Deponietypen 

nachvollziehbar und gerechtfertigt. Die Festlegungen 

in Kapitel 2.10 beurteilt das AfU SG als nachvollzieh-

bar. Es weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 

selbst mit der Festlegung von Einzugsgebieten bei  

Deponien gute Erfahrungen gemacht zu haben, da 

dadurch weite Transportfahrten unterbunden werden 

könnten. Der Aspekt der regionalen Entsorgungs- 

sicherheit werde dadurch stärker gewichtet. 

Zum Bericht macht es diverse Fehlerkorrekturen und 

gibt Anregungen für Verbesserungen.  

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. Eine Anhebung des gesamten 

Betrachtungszeitraums auf mehr als 

30 Jahre ist aber nicht vorgesehen. 

Auf die Festlegung von Einzugsgebie-

ten bei den Deponietypen A und B soll 

nach Möglichkeit weiterhin verzichtet 

werden, solange sich keine Überkapa-

zitäten abzeichnen.  

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen äussert 

sich zur interkantonalen Zusammenarbeit und stellt 

nachfolgenden Antrag. Die Abstimmung mit den Nach-

barkantonen funktioniere aufgrund der den KVA fix zu-

gewiesen Einzugsgebiete im Bereich der Typ D Depo-

nien sehr gut (klar definierter, kantonsübergreifende 

räumlicher Betrachtungsrahmen). Bei den restlichen 

Deponietypen gestalte sich die Abstimmung aufgrund 

der unterschiedlichen Anwendung von Einzugsgebie-

ten schwierig (es gebe keine beidseitig einheitlich fest-

gelegten, kantonsübergreifenden Betrachtungsräume). 

Das AfU begrüsst die bisher aufgegleiste Zusammen-

arbeit sehr, sei aber der Meinung, dass auch bei den 

Deponietypen A, und insbesondere B und E möglichst 

eng zusammengearbeitet werden solle. Es beantragt 

daher Folgendes: 

Der Raum Romanshorn–St. Gallen–Wil sei stark von 

einer überkantonal tätigen Bau- und Abfallwirtschaft 

geprägt. Hier solle eine vertiefte Abstimmung zwischen 

den beiden Kantonen angestrebt werden. 

Aufgrund der kantonsübergreifenden 

wirtschaftlichen Verflechtungen in der 

erwähnten Region erscheint der An-

trag des AfU SG nachvollziehbar. In 

welcher Form die Abstimmung zwi-

schen den beiden Kantonen erfolgen 

soll, muss jedoch geklärt werden. Auf 

die Festlegung von Einzugsgebieten 

bei den Deponietypen A und B soll 

nach Möglichkeit weiterhin verzichtet 

werden, solange sich keine Überkapa-

zitäten abzeichnen. Regionalen Über-

kapazitäten könnte aber mit kantons-

übergreifenden Einzugsgebieten be-

gegnet werden.  

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen beurteilt 

die unteren Schwellenwerte aller Deponietypen sowie 

die oberen Schwellenwerte der Typen A und B als tief. 

Der Grund liege in der mittlerweile langen und konflikt-

reichen Planungsdauer für neue Deponien. Das AfU 

SG schlägt daher eine Anhebung der unteren Schwel-

lenwerte auf zehn Jahre bei allen Deponietypen, Anhe-

bung der oberen Schwellenwerte der Typen A und B 

auf zwanzig Jahre vor.  

 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 
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Je nach Bedeutung der Verwertung von Typ A Material 

in Abbaustellen könne auch zwischen Typ A und Typ B 

Deponien differenziert werden: 

Unterer Schwellenwert Typ A: fünf Jahre, Typen B, C, 

D und E: zehn Jahre 

19 Dass überregionale Planungsgruppen gebildet werden, 

erachtet das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen 

im Grundsatz nachvollziehbar. Es würden so funktio-

nale Wirtschaftsräume eher abgebildet als bei einer 

starren Fixierung auf die Kantonsgrenzen. So seien 

Grenzgebiet zum Oberthurgau auf St. Galler Gebiet 

mehrere Deponien vom Typ A und B geplant. Bei der 

Festlegung von deren Einzugsgebieten würden diverse 

Thurgauer Gemeinden berücksichtigt. Für diese Ge-

meinden sei somit die Entsorgungssicherheit für die 

gesamte Betriebsdauer dieser Deponien gesichert. Al-

lerdings sei der Bedarf resp. Volumenverbrauch dieser 

Thurgauer Gemeinden nicht im Bedarfsnachweis der 

St. Galler Deponieplanung enthalten. Daher beantragt 

das AfU St. Gallen, bei der Festlegung von kantons-

übergreifenden Planungsregionen die gegenseitigen 

Auswirkungen auf die jeweiligen Deponieplanungen 

(Beurteilung der Reserve in der Region, Bedarfsanaly-

sen und -nachweise) abzustimmen. Die Handhabung 

von kantonsübergreifenden Planungsregionen solle 

zwischen den betroffenen Regionen und Kantonen de-

finiert und falls möglich harmonisiert werden. 

s. o. 

20 Das Interkantonale Labor, Abt. Umweltschutz Schaff-

hausen weist darauf hin, dass der nachbarschaftliche 

Umgang zwischen dem Kanton TG und dem Kanton 

SH nicht abschliessend geregelt sei. Der Kanton TG 

habe jahrelang eine Deponie (Anm.: Standort «Para-

dies») zur Verfügung gestellt, welche rege von Schaff-

hauser Unternehmen genutzt werde. Es müsse geklärt 

werden, auf welchem Kantonsgebiet eine Nachfolge-

lösung angesiedelt werden könne. 

Die Restlaufzeit der Typ-B-Deponie 

«Paradies» beträgt noch ein paar 

Jahre. In den Raumplanungsregionen 

Diessenhofen und Untersee-Rhein 

sind derzeit keine neuen Deponievor-

haben absehbar.  

21 Die Deglo AG nimmt Bezug auf das Schwellenwert-

konzept. Dem halben (1/2) unteren Schwellenwert 

werde eine sehr grosse Bedeutung beigemessen. Die 

Formulierungen seien oft langatmig und schwer nach-

zuvollziehen. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum 

dieser Wert nicht ein "eigenständiger" Schwellenwert 

sein soll. Daher beantragt die Deglo AG. Es seien drei 

Schwellenwerte bezeichnet werden (z. B. Unter-, Mitt-

lerer-, Oberer Schwellenwert). Dies würde ihrer An-

sicht nach die Berichte deutlich verständlicher machen. 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 

21  Die Deglo AG moniert, für die Unterschreitung des Un-

teren bzw. des halben Unteren Schwellenwert würden 

verschiedene Formulierungen verwendet: 

- anbahnender Handlungsbedarf  

- Handlungsbedarf  

- akuter Handlungsbedarf  

- grundsätzlich ausgewiesener Handlungsbedarf 

Diese Ausdrucksweisen seien sehr schwer verständ-

lich und ohne Glossar kaum zu verstehen. Die Formu-

lierung sollte ihrer Ansicht nach eindeutig und mög-

lichst selbsterklärend sein. Sie beantragt daher, auf die 

Begriffsbezeichnung «Handlungsbedarf» (z. B. anbah-

nender Handlungsbedarf etc.) zu verzichten. Es solle 

Eine sprachliche Unverständlichkeit 

können wir nicht erkennen. Dies wurde 

auch nicht in anderen Stellungnahmen 

thematisiert. Das Konzept wird beibe-

halten. 
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stattdessen einheitlich von Unterschreitung Oberer-, 

Unterer-, halber Unterer Schwellenwert gesprochen. 

21 Im Kapitel 2.4 Räumliche Betrachtungsmassstäbe, 

werden in Tabelle 4 bei den Typen A und B die Raum-

planungsgruppen (Planungsregionen) und für die Ty-

pen C, D und E das gesamte Kantonsgebiet herange-

zogen. Die Deglo AG moniert, dass diese Aufteilung im 

Folgenden (ausser Seite 13, letzter Abschnitt) nicht 

aufgegriffen werde und die folgenden Berechnungen 

auf dem gesamten Kantonsgebiet basierten. Sie bean-

tragt daher, das Konzept der Räumlichen Betrach-

tungsmassstäbe weiter auszuführen. Alternativ könne 

das Konzept auch verworfen werden und auf eine situ-

ativ zu erarbeitenden Betrachtungsraum abgestellt 

werden. So könnten lokale Gegebenheiten (z. B. 

Standorte nahe der Kantonsgrenze) berücksichtigt 

werden. 

Das Konzept der Regionalisierung wird 

mit der vorliegenden Deponieplanung 

erstmals eingeführt. Für die Betrach-

tungsräume liegen bislang keine be-

lastbaren Datengrundlagen vor. Bis 

dies der Fall ist, muss stets auch Be-

zug auf den Gesamtkanton genommen 

werden. Situativ zu erarbeitende Be-

trachtungsräume obliegen der Willkür 

und sind nicht praxistauglich. 

21  Die Deglo AG wünscht zu erfahren, wie der "konkrete 

Bedarf" bei Typen A und B zu ermitteln sei. Gemäss 

Seite 13, letzter Abschnitt solle vorrangig die jeweilige 

Planungsregion als Bezugsgrösse gelten. Sie fragt 

nach der Bedeutung des Begriffs "vorrangig" und nach 

dem Vorhandensein von Daten zum Bedarf der Pla-

nungsregionen. In der Folge beantragt die Deglo AG, 

die Berechnung des "konkreten Bedarfs" solle festge-

legt werden. Alternativ könne auch formuliert werden: 

"ist mit dem AfU projektspezifisch abzustimmen". 

s.o. 

21 Die Deglo AG bemängelt, aus den Berichten gehe 

nicht klar hervor, ob für die Typen A und B ein KRP-

Eintrag notwendig sei und wann, falls überhaupt not-

wendig, ein Standort dieses Typs im KRP festgesetzt 

werden könne. Sollte eine KRP-Festsetzung notwen-

dig sein und wäre ein solcher erst beim halben unteren 

Schwellenwert möglich, so sei dies eine deutlich zu 

kurze Zeitspanne um ein Projekt in dieser Zeit von 

Stufe KRP bis Deponieeröffnung zu planen und bewilli-

gen. In der Folge beantragt die Deglo AG, die Verbin-

dung zwischen kantonaler Deponieplanung und KRP 

solle klarer herausgearbeitet werden.  

Siehe Antrag des Amts für Raument-

wicklung (Nr. 18) oben. Künftig müs-

sen Standorte der Typen A und B im-

mer in den KRP aufgenommen wer-

den. 

21 Die Deglo AG stellt fest, die Deponiepolitik des Kan-

tons sehe vor, die Projektierung und den Betrieb, so 

lange dies funktioniere, den privaten Akteuren zu über-

lassen. Die Deglo AG unterstützte dieses Vorgehen. 

Diese bringe es aber mit sich, dass die Umsetzung 

und das Planungsrisiko bei den Privaten liegen. In der 

vorliegenden Deponieplanung werde der Handlungs-

bedarf jährlich in der Deponiestatistik bzw. in der Be-

darfsanalyse (Bericht II) bestimmt. Der "ausgewiesene 

Bedarf" solle aber durch den Deponiebetreiber beim 

Beantragen der Errichtungsbewilligung berechnet wer-

den. Die Erteilung der Errichtungsbewilligung sei dann 

(unter Anderem) abhängig von dieser Berechnung. 

Zwischen dem Zeitpunkt an dem der Handlungsbedarf 

ausgewiesen wird (Deponieplanung) und dem Zeit-

punkt der Errichtungsbewilligung (ausgewiesener Be-

darf) könnten mehrere Jahre liegen, in der der private 

Initiant a.) einen hohen Planungsaufwand trage, und 

b.) aktiv mit den involvierten Stakeholdern (Grundei-

gentümer, Gemeinde, Interessensvertreter, etc.) ver-

handle und plane. Es bestehe somit das Risiko, dass 

Das angesprochene Unternehmer- 

risiko besteht in der Tat. Allerdings 

handelt es sich um einen überschau-

baren Zeitraum, in dem es im Inte-

resse der Abfallplanung wie auch der 

Unternehmen liege, geplante Projekte 

auch umzusetzen. Umgekehrt wird von 

Seiten der Unternehmer eine Anhe-

bung der Schwellenwerte verlangt, 

wodurch eine Unterscheidung zwi-

schen grundsätzlichem Bedarf und Be-

darfsnachweis erst Recht notwendig 

wird.  
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ein Initiant auf Grund des Handlungsbedarfs in die Pla-

nung einer Deponie einsteige, für diese aber keine Er-

richtungsbewilligung erwirken könne, weil zum Zeit-

punkt der Beantragung der Errichtungsbewilligung der 

konkrete Bedarf nicht mehr ausgewiesen werden 

könne, z. B., weil sich andernorts zusätzliches Depo-

nievolumen ergeben habe oder, weil der Bedarf an 

sich (rechnerisch)zurückgegangen sei. Dies könne zu 

unerwünschten Konsequenzen führen. Die Deglo AG 

verweist in diesem Zusammenhang auf VVEA Art. 

39 a, wonach die kantonale Behörde die Errichtungs-

bewilligung erteilt, wenn der Bedarf ausgewiesen ist. 

Sie weist darauf hin, dass in der VVEA nicht von einem 

"konkreten Bedarfsnachweis" die Rede sei, sondern 

davon, dass der "Bedarf ausgewiesen" ist. Ferner 

werde in der VVEA lediglich definiert, dass eine Errich-

tungsbewilligung erteilt werden kann, wenn der "Bedarf 

an Deponievolumen [...] in der Abfallplanung ausge-

wiesen ist". Es werde entsprechend dem Gesuchsteller 

keine konkrete Aufgabe zugewiesen. Die Formulierung 

in der VVEA lasse demzufolge genügend Spielraum 

wann, wie und durch wen der Bedarf auszuweisen ist. 

In der Folge beantragt die Deglo AG, Rechts- und Pla-

nungssicherheit für die privaten Initianten zu schaffen. 

Anstelle einer Berechnung des konkreten Bedarfs 

beim Ersuchen der Errichtungsbewilligung solle direkt 

und abschliessend auf den ausgewiesenen Hand-

lungsbedarf gem. Bedarfsanalyse (Deponieplanung) 

verwiesen werden können. Liege dieser bei den Typen 

A und B nicht mehr als zehn Jahre zurück, solle der 

Bedarf als gegeben betrachtet werden. 

24 Der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) begrüsst 

eine rollende Planung und Nachführung in kürzeren 

Zeitabständen sehr. 

Kenntnisnahme 

24 Der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) hält fest, ein 

aktives Eingreifen des Kantons in die Deponieplanung 

widerspreche den Grundsätzen einer freien Marktwirt-

schaft und sei grundsätzlich zu vermeiden. Allerdings 

wäre eine aktivere Unterstützung des Kantons gegen-

über der Kommunen aus Sicht des VTK sehr wün-

schenswert, da hier die grössten Schwierigkeiten resp. 

Streitigkeiten entstünden. Der VTK stellt ein weit ver-

breitetes “Garten”-Denken der Gemeinden fest, wel-

ches eine Projektplanung massiv erschwere. Daher 

stelle sich aus Sicht des VTK die Frage, ob bei Depo-

nien nicht grundsätzlich eine KNZ (Kantonale Nut-

zungszone) ausgeschieden werden solle. 

Die Deponieplanung sieht eine Reali-

sierung von Standorten als KNZ nur für 

Deponietypen mit hohen Standortan-

forderungen vor, da die notwendigen 

geologischen Voraussetzungen nur an 

wenigen Orten im Kantonsgebiet über-

haupt gegeben sind und diese gesi-

chert werden sollen. Eine weiterge-

hende Anwendung der KNZ stünde im 

Konflikt mit der Gemeindeautonomie 

und ist sachlich nicht gerechtfertigt.  

24 Die Betrachtungszeiträume der verschiedenen Depo-

nietypen zur Ermittlung und Definition eines Hand-

lungsbedarfs erscheinen dem Verband Thurgauer 

Kieswerke (VTK) zu gering. Schon heute vergingen bis 

zur Inbetriebnahme einer Deponie (von der Vertrags-

unterzeichnung bis zur Betriebsbewilligung) zwischen 

fünf bis acht Jahren. Daher sei ein Unterer Schwellen-

wert von fünf Jahren (bei A/B) und zehn Jahren (C–E) 

als zu gering zu beurteilen. 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 

  



 

Bericht I – Grundsätze der kantonalen Deponieplanung 38 

24 Der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) geht unter 

Verweis auf Kapitel 2.6 davon aus, dass in der UVP in 

Zukunft auf eine detaillierte Bedarfsanalyse verzichtet 

werden könne mit Verweis auf die kantonale Deponie-

statistik. Diese solle ja den konkreten Bedarf erst an-

zeigen und eine Planung von Projekten ermöglichen. 

Die Möglichkeit zur jederzeit mögliche Aufnahme von 

Reservestandorten in die Deponieplanung wird be-

grüsst. Der VTK geht davon aus, dass ein Reserve-

standort auf unbestimmte Zeit im Richtplan aufgenom-

men werde. Nur so könnten Standorte bei Eignung 

langfristig gesichert werden. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist 

eine Normenkontrolle. Im UVB ist zu 

prüfen, ob ein Vorhaben mit den ge-

setzlichen Rahmenbedingungen über-

einstimmt. Wenn die Deponieplanung 

künftig regelmässig den Handlungsbe-

darf aufweist, wird eine einfache Be-

zugnahme darauf im UVB voraussicht-

lich genügen. Reservestandorte für 

Deponien der Typen C, D und E sollen 

wegen ihrer Standortanforderungen 

langfristig gesichert werden.  

24 Der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) wünscht zu 

erfahren, welche zusätzlichen Kriterien zur Anwendung 

kommen, wenn zwei Standorte gleichermassen geeig-

net sind. 

Siehe auch Nr. 17. Zusätzliche Krite-

rien werden dann erarbeitet, wenn 

zwei oder mehr Standorte eine ver-

gleichbar gute Eignung aufweisen, 

zweitgleich Bauprojekte vorliegen, 

aber nur ein Projekt benötigt wird. Die 

zusätzlichen Kriterien sind auf diese 

Situation abzustimmen. Kapitel 2.7 in 

Bericht I wird hierzu präzisiert. 

24 Der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) weist darauf 

hin, dass die Einzugsgebiete von kantonalen Deponien 

nicht an Kantonsgrenzen endeten, sondern in Marktge-

bieten festgelegt seien. Eine kantonsübergreifende Be-

trachtung der Volumina sei daher angezeigt. 

Kenntnisnahme 

29 Die Erde Thurgau AG begrüsst die Grundhaltung des 

Kantons, selbst nicht aktiv in die Abfallbewirtschaftung 

bei Deponien einzugreifen. Dort, wo zur Sicherstellung 

der Entsorgungssicherheit ein aktives Eingreifen des 

Kantons erforderlich sei, müsse dieses dem jeweiligen 

Deponiematerial respektive Deponietyp gerecht wer-

den und jederzeit angemessen und zielorientiert sein. 

Für Deponien Typ A bedeute dies nach ihrem Ver-

ständnis, dass der Kanton einerseits nur äusserst zu-

rückhaltend in die freie Marktwirtschaft eingreifen, an-

dererseits aber faktische Monopolstellungen verhin-

dern und für gleich lange Spiesse sorgen müsse. Die-

ser Spagat gelinge ihres Erachtens nur teilweise. Da-

her formuliert die Erde Thurgau AG zu diesem The-

menkreis mehr als zehn Anträge (s. u.). 

Siehe Anträge unten 

29 Als eigentlichen Kernpunkt des Berichtes l macht die 

sich ausschliesslich zu Deponien vom Typ A 

äussernde Erde Thurgau AG Kapitel 2.10. (Einzugsge-

biete und Tarife) aus. Die Festlegung von Einzugsge-

bieten für Abfallanlagen, innerhalb welcher die Betrei-

ber verpflichtet werden, alle Abfälle anzunehmen für 

die das Einzugsgebiet festgelegt worden ist, erachtet 

die Erde Thurgau AG für Deponien C, D und E zwar 

als zweifellos sinnvoll. Für Deponien Typ A sei die 

Festlegung von Einzugsgebieten hingegen nicht sinn-

voll, da Aushubdeponien gemäss Richtplan ohnehin 

regional verteilt sein müssten und dies in der Praxis 

schwer zu handhaben und zu kontrollieren sei. Bei der 

Teilrevision des kantonalen Richtplans habe die Erde 

Thurgau AG explizit auf den Planungsgrundsatz 4.4 F 

gedrängt, dass Deponien grundsätzlich so zu planen 

und zu bewilligen seien, dass sie von jedermann zu 

gleichen Konditionen für alle Anlieferer zu gleichen 

Eine Festlegung von Tarifen durch das 

Departement für Bau und Umwelt ist 

nach § 23 AbfallG (RB 814.04) nur 

möglich, wenn zuvor vom Regierungs-

rat ein Einzugsgebiet festgelegt wurde.  
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Konditionen zugänglich sind. Die Formulierung „von je-

dermann" gehe ihres Erachtens jedoch zu weit. Es 

könne nicht die Meinung sein, dass beliebige Private 

oder auch Kleinunternehmer zu den gleichen Konditio-

nen in Aushubdeponien anliefern dürfen wie eine Tief-

bau- oder Transportunternehmung mit grossen Volu-

mina. 

 

Zu begrüssen sei die Stossrichtung, dass der Kanton 

Tarife für Abfallanlagen der Genehmigungspflicht un-

terstellen könne. Die Erde Thurgau hinterfragt jedoch 

den logischen Zusammenhang der Festlegung eines 

Einzugsgebiets mit der Genehmigung eines Tarifs. De-

finierte Einzugsgebiete verhinderten vielmehr, dass der 

ohnehin stark eingeschränkte Markt über den Deponie-

preis spielen kann. Monopole würden auf diese Weise 

gar noch zementiert. Die heute ihrer Ansicht nach zum 

Teil deutlich übersetzten Deponiegebühren aufgrund 

faktischer Monopole sollten zudem auf ein vernünftiges 

Mass gesenkt werden, da dies in aller Interesse liege. 

Die Erde Thurgau AG beantrage deshalb die Einfüh-

rung eines einheitlichen Maximaltarifs für alle Aushub-

deponien, obwohl dies einen hoheitlichen Markteingriff 

darstelle (s. u.). 

29 Die Erde Thurgau AG stellt zu den vorgenannten The-

menkreisen Einzugsgebiet und Tarife folgende An-

träge: 

- Als Betrachtungsraum für Deponien Typ A (und B) 

solle das ganze Kantonsgebiet festgelegt werden. 

- Sollte das ganze Kantonsgebiet als Betrachtungs-

raum für Deponien Typ A (und B) abgelehnt wer-

den, seien die Bezirke und nicht die Regionalpla-

nungsgruppen als Betrachtungsräume festgelegt 

werden. 

- Falls für die Betrachtungsräume für Deponien Typ A 

an den Regionalplanungsgruppen festgehalten wer-

den sollte, sei die Terminologie dem PBG anzupas-

sen (Regionalplanungsgruppe, nicht Raumpla-

nungsgruppe).  

- Es sei explizit festzuhalten, dass bei Unterschrei-

tung der Hälfte des unteren Schwellenwerts kein 

konkreter Bedarfsnachweis mehr erbracht werden 

muss. 

- Auf die Festlegung von Einzugsgebieten bei Depo-

nien Typ A sei zu verzichten.  

- Die Tarife seien in jedem Fall vom Departement zu 

genehmigen, unabhängig von der Festlegung von 

Einzugsgebieten.  

- Das Departement habe für die Dauer einer Pla-

nungsperiode von fünf Jahren für Typ-A-Deponien 

einen Maximaltarif festzulegen, für die aktuelle Peri-

ode einen einheitlichen Tarif von Fr. 12.00–14.00 

pro m3 lose. 

- Sollte kein Maximalpreis festgelegt werden, seien 

die Kriterien, nach welchen die Tarife berechnet 

bzw. genehmigt werden, in einem formellen Erlass 

klar zu definieren. 

- Die Genehmigung der Tarife habe auf Antrag eines 

Deponieplaners in einer frühen Phase zu erfolgen, 

Die Deponieplanung nimmt das im 

KRP vorgesehene Konzept der Regio-

nalisierung auf. Die Regionalplanungs-

gruppen sind gemäss § 3 PBG (RB 

700) die dafür zuständige Körper-

schaft. Einzugsgebiete für Deponien 

der Typen A und B sollen auch künftig 

– vorbehaltlich der Abstimmung mit 

den Nachbarkantonen – nur dann fest-

gelegt werden, wenn regional Überka-

pazitäten drohen. 

Der konkrete Bedarfsnachweis muss 

aufgrund der zeitlichen Divergenz zwi-

schen der Feststellung des Handlungs-

bedarfs und der Errichtung einer Depo-

nie in jedem Fall erbracht werden. Dies 

ist auch bundesrechtlich vorgeschrie-

ben. 

Die Festlegung von Tarifen erfordert 

gemäss kantonalem Abfallrecht eine 

vorgängige Festlegung von Einzugsge-

bieten. 

Die Festlegung von Maximaltarifen von 

12 bis 14 Franken für alle Typ-A-Depo-

nien stellt einen unverhältnismässigen 

Eingriff in die Marktfreiheit dar und 

steht im Widerspruch zu § 23 Abs. 2 

AbfallG, wonach diese den für eine 

wirtschaftliche Betriebsführung erfor-

derlichen Aufwand decken und verhält-

nismässig sind.  

Die einzelnen Verfahrensschritte bis 

zur Inbetriebnahme einer Deponie sind 

durch Rechtssetzung und Rechtspre-

chung vorgegeben. Auch hier ist die 

Gemeindeautonomie zu beachten, da 
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spätestens im Rahmen der Vorprüfung durch den 

Kanton. 

- Die Tarife bestehender Aushubdeponien seien 

ebenfalls einem Maximalpreis zu unterwerfen bzw. 

nach den gleichen Kriterien für neue Deponien fest-

zulegen, damit gleich lange Spiesse erreicht wer-

den.  

- Es sei explizit festzuhalten, dass bei Sicherstellung 

der Zugänglichkeit zur Deponie zu gleichen Bedin-

gungen durch den Betreiber/Projektanten kein Ein-

zugsgebiet festgelegt wird, und dass bei im Voraus 

verbindlicher Festlegung von angemessenen Tari-

fen diese nicht der Genehmigungspflicht unterlie-

gen. 

- Die Bewilligungsverfahren für Deponien des Typs A 

seien deutlich zu vereinfachen und zu straffen.  

- Auf die Aktivierung von Unternehmen und Verbän-

den zur Förderung privatwirtschaftlicher Aktivitäten 

sei zu verzichten. 

die Gemeinde als Planungsbehörde für 

die Nutzungsplanung zuständig ist. 

31 Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 

des Kantons Zürich regt an, bei den Grundsätzen zu-

sätzlich noch die Möglichkeiten zur Reduktion der de-

ponierten Abfälle zu betrachten werden (z. B. Behand-

lungsregel für Rückbau- und Aushubmaterial). Es wird 

angeregt, die Verwertung von Abfällen weiterhin voran-

zutreiben und so die Reduktion der zu deponierenden 

Abfällen als nachhaltige Massnahme in die Deponie-

planung aufzunehmen.  

Das Erfordernis einer Verwertungs- 

regel ist im Zusammenhang mit dem 

Auftrag der VVEA zur Verwertung von 

Abfällen zu prüfen, ist jedoch nicht Be-

standteil des Teils Deponieplanung der 

kantonalen Abfallplanung. 

31 Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 

des Kantons Zürich beurteilt die Festsetzung eines Er-

satzstandorts für Typ C, D und E im kantonalen Richt-

plan (KRP) bei Unterschreiten des halben unteren 

Schwellenwerts (fünf Jahre) als zeitlich knapp ein. Das 

Führen von sogenannten Reservestandorten ist aus 

Sicht des AWEL zu begrüssen. 

Kenntnisnahme 

32 Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) nimmt zu den 

Grundsätzen grundsätzlich positiv Stellung. Bezifferte 

die damalige TVA den Betrachtungszeitraum für den 

Bedarf an Deponien noch auf 20 Jahre, so nenne die 

Abfallverordnung (VVEA, SR 814.600) keine explizite 

Dauer mehr. Massgebend sei die Gewährleistung der 

nahtlosen Entsorgungssicherheit. Mit dem Instrument 

der laufenden Bedarfsanalyse und der Festlegung von 

Schwellenwerten zwecks Initialisierung von rechtzeiti-

gen Massnahmen zeige der Kanton Thurgau einen 

vielversprechenden Weg auf. Die Orientierung am 

wohl überlegten und transparent hergeleiteten oberen 

Schwellenwert als Zielgrösse für die angestrebte Ent-

sorgungssicherheit sowie die vorliegende sorgfältige 

Dokumentation des Planungsvorgehens werde nach 

Ansicht des BAFU zweifelsohne zur besseren Nach-

vollziehbarkeit und zu mehr Akzeptanz der Planung bei 

allen führen. Das BAFU regt an, eine Verbindung zum 

aktiven Mittragen der Verwertungsmöglichkeiten als 

Grundsatz prominent zu platzieren. 

Kenntnisnahme 

32 Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) macht im Weiteren 

diverse Bemerkungen zu einzelnen Textpassagen und 

Formulierungen und stellt anregende Fragen. 

Entgegennahme der Anregungen, Ein-

zelfallprüfung, Anpassung der Formu-

lierungen 
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37 Für die Regio Wil ist die im Kapitel 2.2 erwähnte Ab-

stimmung mit den Nachbarkantonen zentral. Auch 

wenn der Schwerpunkt im Bereich der Kehrichtschla-

ckenentsorgung nachvollziehbar sei, erachte die Regio 

Wil die Koordination der Deponien im funktionalen 

Raum über alle Deponietypen hinaus als äusserst 

wichtig. Sie beantragt daher, die Abstimmung mit den 

Nachbarkantonen grundsätzlich und über alle Depo-

nietypen als Koordination im funktionalen Raum zu 

etablieren. Die in Anhang 3 fehlende Stadt Wil sei auf-

zunehmen. 

Die interkantonale Abstimmung erfolgt 

künftig für alle Deponietypen. Die Aus-

gangslage bilden dabei die heutige De-

ponielandschaft, bereits geplante neue 

Deponievorhaben sowie betriebene 

und geplante Materialentnahmestellen. 

Die Liste in Anhang 3 wird korrigiert. 

40 Der Thurgauische Baumeisterverband (BVTG) erach-

tet die vorgeschlagenen Schwellenwerte sowie den 

halben unteren Schwellenwert als Interventionsgrenze 

in Anbetracht der langen Bewilligungsverfahren als zu 

tief und beantragt eine Anpassung der Tabelle 3.  

- Für Deponien der Typen A und B seien der obere 

Schwellenwert auf 15 Jahre, für solche der Typen 

C, D und E auf 35 Jahre zu erhöhen. 

- Für Deponien der Typen A und B seien der untere 

Schwellenwert auf 10 Jahre, für solche der Typen 

C, D und E auf 20 Jahre zu erhöhen. 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 

40 Zu Kapitel 2.7 (Standortwahl) hält der Thurgauische 

Baumeisterverband (BVTG) fest, diese solle sich nicht 

nur auf die Regionen in der Karte Kap 4.4 Abfall im 

Richtplan beziehen. Die Standortwahl solle sich viel-

mehr auf die technischen Eigenschaften sowie die Ver-

fügbarkeit und die logistischen Zufahrtswege beziehen. 

Unnötige Fahrwege müssten verhindert werden.  

Die neue Deponieplanung umfasst den 

gesamten Kanton Thurgau sowie die 

bei der Abstimmung mit den Nachbar-

kantonen betrachteten Nachbarregio-

nen. 

40 Der Thurgauische Baumeisterverband (BVTG) verlangt 

zu Kapitel 2.7, dass Standorte, die die (Standort-)Ei-

genschaften erfüllten, im KRP festgesetzt werden, 

stellt dazu jedoch keinen eigentlichen Antrag. Im Sinne 

einer Planungssicherheit solle eine "Zusatzschleife" via 

Zwischenergebnis nur im äussersten Notfall angewen-

det werden. Die Abstimmungen über eine Zonen-

planänderung und im Deponietyp D über eine Kanto-

nale Nutzungszone, nachdem bereits alle Kosten für 

die Planung angefallen seien, zeigten sich nach An-

sicht des BVTG äusserst problematisch. Insbesondere 

könnten einzelne Personen oder Gruppierungen selbst 

anonym, ganze Dörfer auf die Barrikaden bringen. 

Sinnvoll sei das Modell St. Gallen wo erst das Baupro-

jekt vor die Bevölkerung komme. So seien nur die di-

rekt Betroffenen zur Einsprache legitimiert. Der unein-

geschränkte Richtplaneintrag (in SG) habe zur Folge, 

dass die Investitionssicherheit und die Aussicht auf 

eine Deponiebewilligung viel grösser sei. 

Gemäss Anforderungen des Bundes-

amts für Raumentwicklung kann eine 

Festsetzung eines Standortes im KRP 

erst erfolgen, wenn dessen Bedarf in 

der Deponieplanung nachgewiesen ist.  

Gemäss Deponieplanung ist die Fest-

setzung von Deponien der Typen C, D 

und E als KNZ vorgesehen. KNZ müs-

sen vom Grossen Rat per Richtplanan-

passung genehmigt werden, nicht von 

der Standortgemeinde.  

Zu einer Angleichung der Verfahren an 

diejenigen des Kantons St. Gallen sind 

umfangreiche Anpassungen des Pla-

nungs- und Baugesetzes erforderlich. 

Es sei darauf hingewiesen, dass der 

KRP des Kantons St. Gallen anders 

als im Kanton Thurgau von der Regie-

rung erlassen wird.  
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Nr. Antrag/Hinweis/Frage Art der Berücksichtigung 

2 Die Politische Gemeinde Egnach ist der Ansicht, die 

für die Abfalltypen C, D und E gewählten Szenarien 

seien wenig sinnvoll, gingen diese doch von einem län-

gerfristigen Export all dieser Abfälle in Nachbarkantone 

aus. Der Kanton Thurgau täte gut daran, seine Abfälle 

selbst zu entsorgen, resp. zumindest die Vorausset-

zungen dazu in den nächsten zehn Jahren zu erarbei-

ten. Dazu sei jedoch in der Abfallplanung der entspre-

chende Bedarf auch auszuweisen, ansonsten sei mit 

der nächsten Richtplanrevision in ca. zwei Jahren 

keine Festsetzung im KRP möglich. Entsprechend sei 

diese Ausgangslage nochmals genau zu prüfen und 

entsprechend anzupassen. 

Das Schwellenwertkonzept wird über-

prüft und die Schwellen werden ange-

hoben. 

6 Zum Volumenbedarf an Typ-E-Material verweist die 

Toggenburger AG auf Folgendes: 

Das Bodensanierungszentrum Tollenmatt wie auch an-

dere Thurgauer Anlieferer nutzten zurzeit die Ablage-

rungsmöglichkeit auf der Deponie «Riet» der Stadt 

Winterthur Typ-E-Mengen abzulagern. Ob diese Mög-

lichkeit mittel- bis langfristig erhalten bleibt, hängt stark 

von der Erweiterungsmöglichkeit dieser Deponie ab. 

Dem Vorhaben stünden verschiedene Hürden entge-

gen. Sollte die Deponie «Riet» ihre Annahme auf Keh-

richtschlacke aus der KVA Winterthur beschränken, 

entstünde ein wesentlicher zusätzlicher Ablagerungs-

bedarf an Typ-E-Mengen im Kanton Thurgau. Das 

Szenario mit einer Umlenkung bislang direkt ausser-

kantonal abgelagerter Typ-E-Materialien sei daher mit 

30 % realistischer (wenn nicht noch grössere Mengen 

umgelenkt werden) und auch gerechtfertigt. 

Das Amt für Umwelt steht in direktem 

Kontakt mit der Stadt Winterthur und 

schätzt die Situation hinsichtlich Wei-

terbetrieb der Deponie «Riet» in Über-

einstimmung mit dieser positiver ein. 

Sollte es dennoch zu einem Scheitern 

der Erweiterungsvorhaben kommen, 

wird die Deponieplanung im nächsten 

Überarbeitungszyklus angepasst. 

12 Das kantonale Tiefbauamt ist der Ansicht, bei den 

Grossprojekten (Tabelle 9) müsste der Trend nach 

oben zeigen. 

Korrektur, leicht steigende Tendenz. 

Gesamtmengen sind allerdings über 

viele Jahre verteilt. 

16 Die Terena Baustoff und Recycling AG macht geltend, 

das Restvolumen der Deponie «Kehlhof», per Ende 

2019 mit rund 58'000 m3, reiche bei der mittleren Abla-

gerungsmenge gemäss Tabelle 8 von rund 32'000 t  

lediglich für drei Jahre, damit bis Ende 2022. Daher 

bestehe nach ihrer Auffassung ein akuter Handlungs-

bedarf. 

Die Interpretation der Eingeberin ist 

falsch. In Kapitel 3.5.4 wird aufgezeigt, 

welche Gesamtmengen anfallen und 

wie diese heute entsorgt werden. Der 

Ersatz für den Standort «Kehlhof» lei-

tet sich nur aus dem Anteil ab, der auf 

der Deponie «Kehlhof» auch abgela-

gert wird. Der Mittelwert der letzten 

fünf Jahre hierfür beträgt 11'708 t. 

16  Die Terena Baustoff und Recycling AG macht geltend, 

auch bzgl. Typ-C-Deponien bestünde im Kanton Thur-

gau ein Bedarf an Ablagerungsvolumen. Insbesondere 

fielen bei den Bauschutt- und Sperrgutaufbereitungen 

Feinfraktionen an, die diesem Typ zugeordnet werden 

müssten. Die diesbezügliche Menge dürfte nach deren 

Einschätzung dank moderner Verwertungstechniken 

zukünftig zunehmen und bei über 30'000 t jährlich lie-

gen. 

Die auf Typ-C-Deponien zugelassenen 

Abfälle sind in Anhang 5 Ziffer 3 VVEA 

definiert und umfassen vornehmlich 

Rauchgasreinigungsrückstände aus 

Verbrennungsanlagen und vergleich-

bare, nicht mehr reaktive Reststoffe. 

Die Feinfraktion aus dem Baustoff- 

recycling gehört nicht dazu. 

16 Die Terena Baustoff und Recycling AG fragt sich, ob 

das aus dem Bodensanierungszentrum Tollenmatt an-

fallende Rückstandsmaterial auch zukünftig vollständig 

Die Argumentation ist nicht nachvoll-

ziehbar. In Abbildung 25 ist der Effekt 

einer vollständigen Umlenkung des 

Materials des BSZT dargestellt und mit 
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ausserkantonal abgelagert werden solle. Der Volumen-

bedarf bei einer Gesamtumlenkung würde 0.615 Mio. 

m3 betragen anstelle der aufgeführten 0.32 Mio. m3. 

0.392 Mio. m3 beziffert. Dieses Szena-

rio hat dieselben Grundlagen wie die 

beiden schlussendlich als massgeblich 

ausgewählten Szenarien. Der Unter-

schied ist also mit 0.393 Mio. m3 zu 

0.35 Mio. m3 nicht allzu gross.  

Der Text muss klarer formuliert wer-

den. 

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen regt an, Typ-A-

Material allenfalls vermehrt oder in einem vereinfach-

ten Verfahren für in Landwirtschaftszonen zur Struktur- 

und Standortverbesserung zu verwenden. 

Landwirtschaftliche Terrainveränderun-

gen sind gemäss Rechtsprechung nur 

bewilligungsfähig, wenn sie für die Be-

wirtschaftung zwingend sind und keine 

übergeordneten Interessen entgegen-

stehen. Das ARE prüft dies im Einzel-

fall. 

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen bestätigt 

die in Kapitel 2.3. dargestellten Unsicherheiten bei der 

Erfassung der Ablagerungsmengen der Typen A und 

B. Zudem seien je nach Region beträchtliche Anteile 

auf Abfallimporte aus Nachbarkantonen zurückzufüh-

ren. Dies könne regional zu verzerrten Mengenanga-

ben und demzufolge auch fiktiven Bedarfszahlen füh-

ren. Das AfU SG regt an, dass die jährliche Drohnen-

vermessung in den Bewilligungen angeordnet wird. Im 

Weiteren verweist das AfU SG auf Verdichtungsfakto-

ren von mindestens 2 t pro m3.  

Die verwendeten Verdichtungsfaktoren 

entsprechen den Angaben der Thur-

gauer Deponiebetreiber und decken 

sich recht gut mit den allerdings spärli-

chen Vermessungsergebnissen. Re-

gelmässige Vermessungen können 

hier verbesserte Grundlagen schaffen.  

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen stellt fest, 

die abgelagerten Mengen an Typ-B-Material habe im 

Kanton St. Gallen in den letzten Jahren stark zuge-

nommen. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre liege 

mit rund 0.6 t/Einwohner aber immer noch deutlich un-

ter den 1.3 t im Kanton Thurgau. Falls diese hohe Typ- 

B-Menge auf Importe aus Nachbarkantonen zurückzu-

führen sei, sollte dies in der Bedarfsanalyse berück-

sichtigt werden, da ansonsten der regionale oder kan-

tonale Bedarf künstlich überhöht wird. Im Umkehr-

schluss werde im Abgeberkanton der Bedarf unter-

schätzt, falls dort die ausserkantonale Ablagerung 

nicht berücksichtigt werde. Es brauche daher eine Ab-

stimmung zwischen den Deponieplanungen der Kan-

tone. 

Der Kanton Thurgau verfügt über meh-

rere Typ-B-Deponien im Grenzgebiet 

zu den Nachbarkantonen, welche die 

Entsorgungssicherheit im jeweils von 

den Kantonsgrenzen unabhängigen 

Wirtschaftsraum sicherstellen. Die Ma-

terialherkunft wird in Thurgauer Typ-B-

Deponien bereits nach Kantonen ge-

trennt erfasst und soll im Bericht bes-

ser ausgewiesen werden. Die interkan-

tonale Koordination muss weiter ver-

bessert werden. 

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen äussert 

sich zu den Materialflüssen und beurteilt diese als 

plausibel. Hinsichtlich der erwarteten Trends und ins-

besondere den Auswirkungen der Bestimmungen in 

Art. 17 und 19 VVEA (Verwertungspflicht) macht das 

AfU SG weiteres Potenzial für die Materialaufberei-

tung/-behandlung aus. Den grössten Einfluss auf die 

Deponiemengen dürfte dem AfU SG zufolge die Inbe-

triebnahme von mehreren regional verteilten Anlagen 

zur Behandlung von belastetem Aushubmaterial und 

die Kapazität auf den Baustoffrecyclinganlagen haben. 

Trend wird beobachtet. 

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen beurteilt 

die in Kapitel 5 dargelegten Bedarfsanalysen und die 

gewählten Szenarien als nachvollziehbar und plausi-

bel. 

Kenntnisnahme 
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19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen bestätigt, 

dass im Kanton St. Gallen ausser den bereits in Be-

trieb stehenden Typ-D-Deponien momentan keine ge-

sicherten Typ-D-Reserven existieren. Mit der geplan-

ten Erweiterung der Deponie «Burgauerfeld» des ZAB 

werde der Standort in Flawil maximal ausgenutzt sein. 

Das AfU AG beantragt daher, dass zu dem Zeitpunkt 

an dem geklärt sei, ob die Deponie «Burgauerfeld» 

des ZAB tatsächlich erweitert werden kann, die künf-

tige langfristige Bewirtschaftung der Kehrichtschlacken 

aus den beiden KVA Weinfelden und Bazenheid zwi-

schen den beiden Kantonen und den beiden Verbän-

den diskutiert und festgelegt werde. Es weist darauf 

hin, dass die Erweiterung mit der Richtplananpassung 

2021 in den Richtplan des Kantons St. Gallen aufge-

nommen werden solle. 

Die Entsorgung der Kehrichtschlacken 

in der Deponie «Burgauerfeld» ist zwi-

schen den beiden Zweckverbänden 

mittels Vertrag geregelt. Eine Nachfol-

geregelung muss Bestandteil der Ab-

fallplanungen der beiden Kantone sein. 

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen begrüsst, 

dass die ausserkantonalen Ablagerungen von Typ-E-

Material weiter abgeklärt werden sollen. Die Beobach-

tung des Kantons Thurgau, dass bei Typ-E-Material 

aufgrund von Preisdifferenzen teilweise enorme Trans-

portwege insb. in die Zentralschweiz in Kauf genom-

men werden, könne das AfU SG bestätigen. 

Kenntnisnahme 

24 Der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) äussert sich 

zu der geplanten Verpflichtung zu Vermessungen nach 

Kap. 2.3. Diese seien schon heute Stand der Technik 

und würden für die Abrechnung zu Handen der Grund-

eigentümer verwendet. Eine kostenpflichtige Vermes-

sung zu Lasten der Unternehmer, nur um die Daten-

qualität der kantonalen Behörden zu erhöhen, sei in-

dessen nicht zielführend. 

Kenntnisnahme 

24  Für die Betrachtung der Materialflüsse Kat. A sind 

nach Ansicht des Verbands Thurgauer Kieswerke 

(VTK) Marktgebiete zu betrachten, ansonsten seien 

Schlussfolgerungen daraus verfälscht (z. B. Marktge-

biet Deponie Sirnach).  

Die Deponieplanung verfolgt bei Typ-

A-Material einen Regionalisierungsan-

satz und folgt damit den Vorgaben des 

KRP. Die Gebiete der Regionalpla-

nungsgruppen stellen dabei nähe-

rungsweise auch die Marktgebiete dar. 

Nicht berücksichtigt werden können in-

dessen Gegengeschäfte und Rückfuh-

ren, etwa von Kies und Aushub, da 

hierzu keine Daten vorhanden sind 

und dies Sache der Unternehmen ist. 

24 Im Hinblick auf die zu erwartenden Entwicklungstrends 

gibt der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) Hinweise 

auf Fehler sowie auf den Umstand, dass bei Grosspro-

jekten der Bahntransport das Einzugsgebiet erweitern 

könne. Im Weiteren stellt er die Frage, wie der Kanton 

mit geogenen Belastungen umgehe. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-

nommen. Zum Umgang mit geogenen 

Belastungen wird vom Bund im kom-

menden Vollzugshilfemodul zum Um-

gang mit Aushub- und Ausbruchmate-

rial eine Empfehlung erfolgen.  

31 Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 

des Kantons Zürich verweist auf die Vorgabe des KRP, 

wonach Deponien der Typen A und B regional zu pla-

nen und zu betreiben seien. In diesem Zusammen-

hang sei eine Herkunftserfassung der Materialmengen 

(z. B. Baustelle, Abfallbehandlungsanlage) bei der An-

lieferung zu einer Deponie oder Materialentnahme-

stelle zu begrüssen. Die Einführung von verpflichten-

den Vermessungen zumindest ab Deponien Typ B sei 

Anregung wird geprüft. 
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zu befürworten. Es wird angeregt, in Zukunft in der De-

poniestatistik Boden und Aushub zu unterscheiden. 

32  Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) rekapituliert, De-

poniestatistik und Bedarfsanalyse dokumentierten die 

Entwicklung der abgelagerten Abfälle sowie der ver-

fügbaren Nutzvolumina und stellten sie in Relation zu 

den in Bericht I definierten Bedarfsabschätzungen. Die 

Abfallmengen und der entsprechende Deponievolu-

menbedarf aufgrund plausibilisierter Trendannahme 

würden im Raster des Schwellenwertkonzeptes abge-

bildet. Schliesslich ergebe sich aus dieser systemati-

schen Herleitung und Bewertung des Volumenbedarfs 

für jeden Deponietyp der effektive Handlungsbedarf. 

Die in den Anhängen pro Deponietyp zusammenge-

stellten Entwicklungstrends und Einflussgrössen zur 

Festlegung von Szenarien stellten einen interessanten 

Ansatz dar und setzten sich erfreulich von bekannten 

lediglichen Fortschreibungen des Pro-Kopf-Bedarfs ab. 

Die Planung dürfte damit vorausschauender und ver-

lässlicher werden. 

Kenntnisnahme 

32 Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) macht im Weiteren 

diverse Bemerkungen zu einzelnen Textpassagen und 

Formulierungen und stellt anregende Fragen. 

Entgegennahme der Anregungen, Ein-

zelfallprüfung, ggf. Anpassung der For-

mulierungen. 

37 Die Regio Wil weist darauf hin, dass in der tabellari-

schen Darlegung der aktuellen Deponielandschaft un-

ter Typ A die Kleindeponie «Chele» in Fischingen 

fehle. Diese sei entsprechend zu berücksichtigen. 

Es handelt sich um einen Fehler. Die 

Deponie wurde in der Deponiestatistik 

berücksichtigt. Die Tabelle wird korri-

giert. 

40 Der Thurgauische Baumeisterverband (BVTG) stellt zu 

Kapitel 3.1 fest, durch Rohstoffimport vom nahegele-

genen Ausland nehme zunehmend auch der Kiesab-

bau im Thurgau ab. Ebenfalls gelange in naher Zukunft 

aus Renaturierungsprojekten des Kantons grössere 

Mengen Kiesmaterial auf den Markt. Also nehme das 

Restvolumen für verfüllbare Gruben ab. Der BVTG mo-

niert, es sei nicht ersichtlich, ob und wie dieser Um-

stand in diese Statistik eingeflossen sei. Im Sinne der 

Ökologie des Kreislaufs sollten nach Ansicht des 

BVTG Materialimporte gerade im Strassenbaubereich 

bereits in der Bauphase unterbunden werden, da diese 

zu Marktverzerrungen führten und den ganzen Materi-

alfluss ins Ungleichgewicht brächten, was sich in den 

Restvolumen bemerkbar mache. 

Die Datenherkunft und -qualität wer-

den in Kapitel 2.3 beschrieben. In Ka-

pitel 3.1 wird des Weiteren auf die Ent-

wicklung im Bereich des Rohstoffab-

baus hingewiesen. Anhang A1 listet 

die betrachteten Szenarien auf, darun-

ter auch den Import von Rohstoffen. 

Die Statistik ist damit umfassend. Bei 

Strassenbauprojekten der öffentlichen 

Hand sind die Vorgaben des Vergabe-

rechts bindend. 

40 Der Thurgauische Baumeisterverband (BVTG) stellt zu 

den Kapiteln 3.3 und 3.4 fest, die sehr tiefen Abgabe-

mengen z. B. vom Typ E pro Person von rund 43 % im 

Vergleich zum Kanton St. Gallen liessen den Schluss 

zu, dass die Mengenbilanzen sowie die Statistik nicht 

der Realität entsprächen. So würden heute teils lange 

Verkehrswege in Kauf genommen, weil die Deponie-

räume nicht oder nur zu überhöhten Marktpreisen vor-

handen seien. Verantwortung gegenüber der Umwelt 

heisse auch, dass die Transportwege kurzgehalten 

werden, und für Reststoffe und Abfälle eigene markt-

gerechte Entsorgungsplätze zur Verfügung gestellt 

würden. Der BVTG schlussfolgert, die Deponiestatisti-

ken seien unvollständig und verzerrten infolge man-

gelnder Materialbilanzen das Realitätsbild. 

Die Deponiestatistik für die Materialien 

vom Typ E ist in Kapitel 3.5 umfassend 

dargestellt. Bei Typ-E-Material wird 

etwa gleich viel direkt auf ausserkanto-

nalen Deponien abgelagert wie im 

Kanton selbst. Dies ist zum einen auf 

kürzere Fahrdistanzen zurückzuführen. 

Ein Teil der Typ-E-Materialien gelangt 

allerdings in weit entfernte Deponien 

im Knonauer Amt und in der Inner-

schweiz. Dies ist auf betriebswirt-

schaftliche Überlegungen der ausfüh-

renden Firmen zurückzuführen. Hin-

weise auf eine prohibitive Preisgestal-

tung der Deponie «Kehlhof» liegen 

nicht vor.  
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Bzgl. Pro-Kopf-Mengen ist festzuhal-

ten, dass diese je nach Materialtyp 

stark variieren und deshalb mit Vor-

sicht zu interpretieren sind. Beim volu-

menmässig 11-fach bedeutenderen 

Typ-B-Material wird z. B. im Kanton 

Thurgau mit 1.3 t drei Mal mehr abge-

lagert als im Kanton St. Gallen. Davon 

geht jedoch über die Hälfte auf Importe 

aus anderen Kantonen zurück.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass 

die Materialflüsse die Marktsituation 

wiederspiegeln. 

41 Pro Natura TG moniert, zum Problembereich Ausbau-

asphalt fehlten Aussagen über anfallende Mengen, 

Probleme, Möglichkeiten und Technologien für ein Re-

cycling oder über die Deponierung weitgehend. Wohl 

werde beim Volumenbedarf für Typ E (Bericht II, S 33 

ff) mit dem «Wegfall Ausbauasphalt» gerechnet. Un-

klar sei aber, was mit Ausbauasphalt mit einem PAK-

Gehalt > 250 mg/kg geschehe. Der Abfallbericht 2019 

weise eine Menge von 55'000 t aus, bleibe aber eben-

falls unverbindlich und beschreibe das Problem als un-

gelöst. Das Ausbauasphalt mit einem PAK-Gehalt 

> 250 mg/kg ab 2026 nicht mehr abgelagert werden 

dürfe, fragt Pro Natura TG nach dem Handlungsbe-

darf.  

 

 

Die im Abfallbericht 2019 wiedergege-

bene Menge von 55'000 t umfasst die 

Gesamtmenge an Ausbauasphalt, also 

nicht nur den Anteil mit einem PAK-

Gehalt > 250 mg/kg. Die im Szenario 

"Wegfall Ausbauasphalt" verwendete 

Menge basiert auf den Daten der De-

ponie «Kehlhof» und geht von 1'000 

Jahrestonnen aus. Das Aufzeigen von 

Lösungsoptionen für solchen Ausbau-

asphalt ist dringlich, dies ist indessen 

nicht Gegenstand der Deponiepla-

nung.  

Bei einer künftigen Überarbeitung der 

Szenarien werden künftige Entwicklun-

gen wie ein weitergehendes Ablage-

rungsverbot und Selbstbeschränkun-

gen der Belagswerke geprüft. 
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. 
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2 Die Politische Gemeinde Egnach verweist auf den auf 

ihrem Gemeindegebiet liegenden Standort «Ballen» 

(Typ A-Deponie). Der Bedarf sei ausgewiesen, berück-

sichtigt sei jedoch nur der Thurgauer Teil. Es gehe nun 

noch darum, den nach der Vorprüfung bereinigten Ge-

staltungsplan aufzulegen und anschliessend dem DBU 

zur Genehmigung zuzustellen. Anschliessend erwarte 

die Gemeinde ein zügiges Baubewilligungsverfahren. 

Die Erweiterungsoptionen auf St. Gal-

ler Gebiet sind bekannt, der vorge-

prüfte Gestaltungsplan umfasst jedoch 

nur den Thurgauer Teil. Eine reibungs-

lose Abwicklung des Baubewilligungs-

verfahrens erfordert Gesuchsunterla-

gen von hoher Qualität und die vorgän-

gige Bereinigung möglicher Konflikt-

punkte (vgl. Vorprüfung des ARE Bund 

zur KRP-Teilrevision 2018/19).  

4 Das ARE TG weist auf diverse Schreibfehler in Bericht 

III hin. 

korrigiert 

5 Ein Journalist der Schaffhauser Nachrichten vermisst 

die Deponie «Paradies», Typ B in der Tabelle 2. 

Es handelt sich um einen Fehler. Die 

Deponie steht in Betrieb. Sie wurde in 

der Bedarfsanalyse berücksichtigt und 

ist in der Karte in Anhang A1 enthal-

ten. 

6 Die Toggenburger AG weist darauf hin, dass in Kapitel 

5.5 fälschlicherweise die Deponie «Aspi» als Zwi-

schenergebnis des in Revision befindlichen Kantona-

len Richtplans, Kapitel 4.4 aufgeführt ist.  

Es handelt sich um einen Fehler. Im 

mittlerweile vom Grossen Rat geneh-

migten, teilrevidierten KRP sind die 

Standorte «Zelgli» und «Oberes 

Schlatt» als Zwischenergebnis enthal-

ten. Der Standort «Aspi» ist als Vor-

orientierung erwähnt. 

8 Die Politische Gemeinde Raperswilen weist auf die 

während der Vernehmlassung erfolgte Ablehnung des 

Deponiestandortes «Sandeggere» auf Gebiet der  

Gemeinden Raperswilen und Wäldi hin und verlangt 

dessen Streichung aus der Deponieplanung. 

Der Standort wird nicht in die Deponie-

planung aufgenommen. 

9 Die Politische Gemeinde Sommeri richtet ihr Antwort-

schreiben an das Amt für Raumentwicklung und ver-

weist zunächst auf ihre Eingabe zur aktuellen Revision 

des Kantonalen Richtplans, Kapitel 4.4 Abfall. Sinnge-

mäss erkennt die Gemeinde Widersprüche zu anderen 

KRP-Vorgaben (Landschaftsschutz, Vernetzung) und 

hält den Standort «Riet», Sommeri, nicht für geeignet. 

Allenfalls könne eine Nutzung als Typ-A-Deponie in 

Frage. Darauf aufbauend verlangt sie die Streichung 

des Standortes «Riet» in Sommeri von der Liste der 

Reservestandorte für die Deponietypen C,D und E.  

Der Standort «Riet» hat sich im Rah-

men einer umfangreichen Standort- 

suche aufgrund der vorherrschenden 

Geologie als technisch geeignet erwie-

sen. Er wurde 2011 sowohl technisch 

als auch mittels die erwähnten Kon-

flikte berücksichtigenden Nutzwertana-

lyse als weiterhin geeignet befunden. 

Der Standort muss für künftige Gene-

rationen gesichert bleiben, da es nur 

sehr wenige technisch geeignete 

Standorte im Thurgau gibt. Es ist auch 

nicht ersichtlich, weshalb eine Deponie 

des Typs A geringere Anforderungen 

an die Einbindung in die Landschaft 

haben sollte. 

12 Das kantonale Tiefbauamt regt an, aufgrund anstehen-

der Grossprojekte aktiv die Planung von Reserve-

standorten in Angriff zu nehmen. 

Wie in Bericht I der Deponieplanung 

dargelegt wird, erfolgt im Regelfall 

keine aktive Planung oder gar ein Be-

trieb von Typ-A-Deponien durch den 

Kanton. Umgekehrt ist es öffentlichen 

Bauträgern unbenommen, für kom-

mende Grossprojekte entsprechende 

Ablagerungsstandorte selbst zu entwi-

ckeln. Dies kann sinnvoll sein, z. B. um 
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eine bereits angespannte Entsor-

gungssituation nicht weiter zu belas-

ten. 

16 Die Terena Baustoff & Recycling AG ist aufgrund ihrer 

bereits allgemein geltend gemachten Ansicht, dass die 

gewählten Schwellenwerte zu tief angesetzt seien und 

die Statistik unvollständig sei, weil sie nicht alle im 

Kanton Thurgau anfallenden Typ-E-Materialien berück-

sichtige, der Überzeugung, dass hinsichtlich der Depo-

nietypen D und E bereits heute klar ein Handlungsbe-

darf bestehe. Daher beantragt sie eine rasche Auf-

nahme der Planungsarbeiten für eine Festsetzung ei-

ner neuen C,D, E-Deponie im Rahmen der anstehen-

den nächsten Teilrevision des KRP sowie eine Aus-

scheidung der dazu erforderlichen Kantonalen Nut-

zungszone (KNZ). 

Wie Bericht II ausführlich darlegt, ist 

hinsichtlich Typ D genügend vertrag-

lich gesichertes Ablagerungsvolumen 

vorhanden und nicht absehbar, dass 

einer der Vertragspartner seine Ver-

pflichtungen auflösen möchte. Hin-

sichtlich Typ E-Materialien wird in Ta-

belle 23 des Berichts II ein Handlungs-

bedarf konstatiert. Als Massnahme 

kommen vorderhand ausserkantonale 

Ablagerungen in Frage, da aufgrund 

der geringen anfallenden Mengen De-

ponievolumen lediglich als Komparti-

ment einer Multikomponentendeponie 

z. B. in Verbindung mit Typ-D in Frage 

kommen. Der Vorwurf, die Statistik sei 

unvollständig, ist falsch (siehe auch 

Behandlung von Eingabe Nr. 40 zu Be-

richt II oben).  

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen stützt den Vorge-

hensvorschlag der Deponieplanung, ausserkantonale 

Ablagerungsmöglichkeiten für Typ-E-Material zu prü-

fen. Den Betrieb einer eigenständigen Deponie dieses 

Typs erachtet sie aufgrund des geringen Volumenbe-

darfs als kaum zweckmässig. 

Kenntnisnahme 

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen hat von den bei-

den Reservestandorten «Altenklingen» und «Frauen-

hölzli» keine Kenntnis. Sie wünscht zu erfahren, ob 

diese Standorte zur Bauzone zu rechnen sein werden 

und regt an, die Standorte mit Koordinaten zu verse-

hen.  

 

Im Nachgang zur Vernehmlassung erfolgte eine Kon-

taktaufnahme zwischen Gesuchsteller und Gemeinde. 

Die Gespräche sollen fortgeführt werden. 

Die Standorte wurden im Rahmen der 

öffentlichen Bekanntmachung der Teil-

revision des KRP 2018/2019 von der 

KIBAG Management AG zur Festset-

zung beantragt. Dies kann dem Mitwir-

kungsbericht des ARE vom Juni 2020 

entnommen werden. Es irritiert, dass 

die Gemeinde von der Gesuchstellerin 

nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Depo-

niezonen für Standorte vom Typ A 

werden nach § 17 PBV den Weiteren 

Zonen zugerechnet. Die Koordinaten 

werden ergänzt. Die Gemeinde kann 

als Planungsbehörde beeinflussen, ob 

die Standorte in die Deponieplanung 

aufgenommen werden; die laufenden 

Gespräche werden abgewartet. Siehe 

auch Nr. 29. 

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen wünscht unter 

Verweis auf ihre Stellungnahme zur Teilrevision des 

KRP 2018/2019 die Streichung des Reservestandortes 

«Schlatt/Engwang» (neu: «Unteres Schlatt»).  

Der «Schlatt/Engwang» hat sich im 

Rahmen einer umfangreichen Stand-

ortsuche aufgrund der vorherrschen-

den Geologie als technisch geeignet 

erwiesen. Er wurde 2011 sowohl tech-

nisch als auch mittels die erwähnten 

Konflikte berücksichtigenden Nutz-

wertanalyse als weiterhin geeignet be-

funden. Der Standort muss für künftige 

Generationen gesichert bleiben, da es 
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nur sehr wenige technisch geeignete 

Standorte im Thurgau gibt.  

17 Die Politische Gemeinde Wigoltingen regt an, beim 

Standort «Oberes Schlatt» (Tabelle 10) unter Haupt-

konflikte die Nähe zum Siedlungsgebiet zu ergänzen. 

Der Konfliktpunkt wird in Tabelle 10 

und im Standortblatt ergänzt. 

18 Das Amt für Raumentwicklung weist darauf hin, dass 

in den Tabellen 8, 9 und 10 die Begriffe "Natur" oder 

"Biodiversität" nicht genannt würden. Es sei nicht klar, 

ob allfällige Konflikte unter den Begriffen "Landschaft* 

und "Vernetzung" subsummiert worden seien. Zumin-

dest beim Standort «Bärgerwilen» sei der Begriff "Bio-

diversität" aufzunehmen, da es sich hierbei um ein Am-

phibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung handle.  

Die Tabellen werden ergänzt. 

18 Das Amt für Raumentwicklung weist für den in Anhang 

A2 erwähnten Standort «Grichtstaa» in Eschenz auf 

dessen Lage unmittelbar östlich des ortsfesten natio-

nalen Amphibienlaichgebietes (Kiesgruben Neuhus-

Bälisteig, TG367) hin. Dies solle im Standortblatt er-

wähnt werden. 

Das Standortblatt wird ergänzt. 

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen äussert 

sich zu Bericht III, dieser nehme die Ausgangslage aus 

den Berichten I und II in zusammenfassender, ver-

ständlicher Form auf. Im Hinblick auf die unterschiedli-

chen Aktualisierungszyklen der Dokumente sei dies 

wichtig und in der vorliegenden Form gut gelöst. Im 

Weiteren macht das AfU SG diverse Hinweise, u. a. 

auf zwischenzeitlich erteilte Bewilligungen und neuere 

Planungen, die noch in den Bericht integriert werden 

könnten. 

Kenntnisnahme 

 

 

Aktualisierung des Berichts 

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen hält fest, 

der Standort «Unders Sand» liege unmittelbar angren-

zend zum Perimeter Wil West. Es beantragt daher, all-

fällige Projektentwicklung am Standort «Unders Sand» 

müsse mit dem Gesamtprojekt Wil West abgestimmt 

werden. 

Die Projektleitung Wil West hat bereits 

Kenntnis vom Vorhaben und prüft des-

sen Einbezug in das Materialbewirt-

schaftungskonzept.  

19 Das Amt für Umwelt des Kantons St. Gallen stellt in 

Aussicht, die in Kapitel 5.5. erwähnte beschränkte Öff-

nung des Einzugsgebietes der Deponie «Tüfentobel» 

für Typ-E-Material aus dem Kanton Thurgau vertieft zu 

prüfen. Dazu müssten konkrete Angaben zum Zeit-

raum, der zu erwartenden Abfallmenge und zum ent-

sprechenden Einzugsgebiet gemacht werden. Zudem 

müssten die aktuellen Ablagerungsmengen und Reser-

ven im «Tüfentobel» berücksichtigt, sowie der Depo-

niebetreiber informiert und angehört werden. Vermut-

lich mache es auch Sinn, das Gegenrecht zur Ablage-

rung von Typ E Material auf der Nachfolgedeponie des 

«Kehlhofs» in geeigneter Form festzulegen. 

Ein Mengengerüst sowie ein Vorschlag 

für die Ausweitung des bestehenden 

Einzugsgebiets der Deponie Tüfento-

bel wird in der nächsten Überarbeitung 

des Berichtes III enthalten sein und 

dem Kanton St. Gallen zur Prüfung 

vorgelegt werden. Eine Gegenrechts-

Regelung soll analog dem Typ-D-Ma-

terial erfolgen. 

20 Das Interkantonale Labor, Abt. Umweltschutz Schaff-

hausen stellt fest, dass die Typ-B-Deponie «Paradies» 

in Tabelle 2 nicht enthalten sei.  

Fehler, die Deponie steht in Betrieb. 

Sie ist in der Bedarfsanalyse berück-

sichtigt und in der Karte in Anhang A1 

enthalten. 

22 Die Politische Gemeinde Berg verweist darauf, sie sei 

mit der Deponie «Kehlhof» schon seit Jahrzehnten  

einem mehr oder jetzt weniger grossen Werkverkehr 

ausgesetzt. Da sich die Deponie am Südost-Rand der 

Gemeinde befinde und nur noch wenig Fahrten pro 

Beim Standort «Bärgerwilen» handelt 

es sich um einen seit Jahrzehnten an-

dauernden Lehmabbau. Die Grube 

wurde nur teilweise verfüllt. Durch eine 

Intensivierung der Auffülltätigkeit ist 
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Tag stattfinden, seien die Emissionen erträglich. Der 

Gemeinderat spreche sich nicht explizit gegen die ge-

planten neuen Standorte «Bärgerwilen» und «Zelgli» 

aus, sei aber auch nicht sehr erfreut, weiterhin für die 

nächsten 50 Jahre Deponie-Standort zu bleiben. Die 

Gemeinde ist der Ansicht, die Situation werde sich 

stark verändern, die Akzeptanz der Bevölkerung für 

Schwerverkehr sinke. Der Gemeinderat habe bereits 

über die Standorte diskutiert und komme zum vorläufi-

gen Schluss, dass es eine neue Erschliessung für 

«Bärgerwilen» und für die die gesamte Verkehrssitua-

tion mit dem Bahnübergang Heimenlachen und dem 

Projekt "Wohnen im Ziegelei-Areal" neue Ideen der 

Verkehrsführung brauche. Der Gemeinderat wolle kei-

nesfalls, dass die ganzen Anlieferungen aus dem 

Thurtal durch das Dorf fahren. Mit der allfälligen Auf-

nahme der Deponie «Zelgli» in Altishausen müsse 

nach Ansicht der Politischen Gemeinde Berg mit ei-

nem erheblichen Mehrverkehr durchs Dorf gerechnet 

werden. Auch hier gelte es, den Verkehr mit dem 

Bahnübergang Heimenlachen zu analysieren, den Ver-

kehrsfluss allenfalls umzulenken respektive den Bahn-

übergang aufheben und neue Zufahrten zu erstellen. 

Der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Berg er-

wartet, bei den Diskussionen über den Standort in der 

Gemeinde und im Kemmental stets informiert zu sein. 

Er wünscht an einem Runden Tisch seine Bedenken 

einzubringen und über Möglichkeiten zu diskutieren.  

künftig mit Mehrverkehr zu rechnen. 

Die Erschliessung ist im Rahmen der 

Projektentwicklung zu lösen.  

Die Gesamtsituation der Verkehrspla-

nung in der Gemeinde Berg wird unter 

Federführung des Tiefbauamtes über-

prüft. Im Zusammenhang mit der De-

ponieplanung ist dabei zu berücksichti-

gen, dass der Zeitpunkt der Inbetrieb-

nahme des Deponiestandortes 

«Zelgli» massgeblich von der weiteren 

Entwicklung beim Typ-D-Material ab-

hängig ist (siehe diverse Beantwortun-

gen oben). Im Weiteren ist auf die Pla-

nung der Typ-A-Deponie «Bernrain» 

hinzuweisen. Typ-A-Material aus der 

Wachstumsregion um Kreuzlingen 

wurde bisher in die Kiesgruben in der 

Region Weinfelden-Bürglen verbracht. 

Diese Transporte werden künftig ent-

fallen. 

23 Der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid weist 

beim Deponiestandort «Unders Sand» darauf hin, dass 

es sich dabei um einen im Kataster der belasteten 

Standorte eingetragenen Standort handle. Dies sei 

nicht grundsätzlich negativ. Jedoch seien mit der Be-

willigung auch die altlastenrechtlichen Verantwortlich-

keiten zu regeln. 

Der Standort ist als belastet, weder 

überwachungs- noch sanierungsbe-

dürftig im KbS verzeichnet. Für den 

früheren Ablagerungsstandort gilt das 

Verursacherprinzip. Die Verantwort-

lichkeiten für etwaige Auswirkungen  

einer überlagernden Deponie auf den 

KbS-Standort sind zwischen Deponie-

betreiber und diesem Verursacher zu 

regeln. 

24 Der Verband Thurgauer Kieswerke (VTK) stellt fest, 

bei den Deponietypen A und B-Material bestehe ge-

mäss Bedarfsanalyse ein Handlungsbedarf. Die gröss-

ten Probleme in der Sicherung neuer Projekte besteht 

seiner Ansicht nach bei der Zonenplanänderung. Diese 

müsse durch die Gemeindeversammlung entschieden 

werden. Hier macht der VTK starke Konflikte zwischen 

der kantonalen Deponieplanung und der kommunalen 

Politik aus. Häufig würden solche Projekte aufgrund 

sehr subjektiver und emotionaler Punkte (und Falsch-

informationen) abgewiesen. In diesem Zusammenhang 

wäre aus Sicht des VTK eine Kantonale Nutzungszone 

basierend auf der Deponieplanung wünschenswert. 

Gemäss Thurgauer Planungs- und 

Baugesetz (PBG, RB 700) sind die Ge-

meinden zuständig für die Nutzungs-

planung auf ihrem Gemeindegebiet. 

Eine Abkehr von diesem Prinzip würde 

in die Gemeindeautonomie eingreifen 

und einer Gesetzesänderung bedür-

fen. Das Instrument der KNZ ist für 

Projekte von kantonalem Interesse re-

serviert. Hierzu zählen nur Deponien 

der Typen C, D und E aufgrund deren 

hohen Standortanforderungen, die nur 

in wenigen Gebieten auf dem Kantons-

gebiet gegeben sind. 

25 Die HASTAG St. Gallen Bau AG nimmt Bezug auf die 

im Bericht III erwähnte Auffüllkubatur des Deponie-

standortes Berg («Bärgerwilen»). Bei der erwähnten 

Kubatur von 320'000 m3, (davon 270'000 m3 Typ A und 

Die in Bericht III aufgeführten Kubatu-

ren geben der jeweils bekannten Pla-

nungsstand wieder. Etwaige Erweite-

rungsoptionen werden gegebenenfalls 

benannt, wenn sie schon bekannt sind. 
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50'000 m3 Typ B) handele es sich um das Auffüllvolu-

men welches zurzeit aufgrund der offenen Grube zur 

Verfügung stehe. Die HASTAG gehe aber von einer 

Weiterführung des bestehenden Lehmabbaus aus, wo-

raus sich ein gesamthaft grösseres Volumen ergeben 

würde. Nach heutigem Planungsstand ergebe sich 

dadurch ein voraussichtlich totales Auffüllvolumen von 

ca. 420'000 m3 bis 450'000 m3 (270'000 m3 Typ A und 

150'000 m3 Typ B). Da der Bericht III «Handlungsbe-

darf und Massnahmen» jeweils bei ausgewiesenem 

Handlungsbedarf nachgeführt werde, gehe die 

HASTAG davon aus, dass die Auffüllkubatur der 

Lehmgrube Berg zum gegebenen Zeitpunkt angepasst 

werden könne.  

Es ist ein Wesen der Deponieplanung, 

dass neue Erkenntnisse und Entwick-

lungen jeweils zeitnah einfliessen wol-

len.  

26 Die Politische Gemeinde Wäldi weist auf die während 

der Vernehmlassung erfolgte Ablehnung des Deponie-

standortes «Sandeggere» auf Gebiet der Gemeinden 

Raperswilen und Wäldi hin und verlangt dessen Strei-

chung aus der Deponieplanung. 

Der Standort wird nicht in die Deponie-

planung aufgenommen. 

27 Die Politische Gemeinde Kemmental verlangt unter 

Verweis auf ihre Rückmeldung zur Teilrevision des 

Kantonalen Richtplans vom 26. November 2019 und 

die relative Nähe der Deponiestandorte «Bernrain» 

und «Bärgerwilen», für den Standort «Zelgli/Altishau-

sen» Abfälle der Typen A und B auszuschliessen, da 

für die Gemeinde ein noch höheres Verkehrsaufkom-

men unzumutbar sei. 

Des Weiteren stellt die Gemeinde fest, dass gemäss 

Bedarfsanalyse aktuell kein Handlungsbedarf für die 

Deponietypen C und D besteht und für den Deponietyp 

E ausserkantonale Lösungen geprüft würden. Der De-

poniestandort «Zelgli» sei somit nicht dringlich. Für die 

Deponietypen A und B sei der Bedarf bereits jetzt aus-

gewiesen. Es sei aus Sicht der Gemeinde uner-

wünscht, dass das Projekt «Zelgli» aufgrund der Ent-

sorgung der Typen A und B forciert werde. 

Der Standort «Zelgli» ist gemäss Be-

richt III der Deponieplanung nicht als 

Deponiestandort der Typen A und B 

vorgesehen. Aufgrund seiner techni-

schen Standorteignung ist er vorrangig 

für die Entsorgungssicherheit bei den 

Typen C, D und E erforderlich. 

Das Standortblatt in Anhang A2 wurde 

aufgrund von Angaben der Projektiniti-

antin erstellt, wodurch ein gewisser Wi-

derspruch entstanden ist. Eine Inbe-

triebnahme als Typ-B-Deponie ent-

spricht nicht der bisherigen Deponie-

planung. Ein Kompartiment des Typs A 

wird voraussichtlich für interne Umla-

gerungen erforderlich sein, da die 

Deckschichtmächtigkeit gross ist. Die 

Gemeinde wird sich auch im Zusam-

menhang mit dem Erlass der KNZ äus-

sern können.  

27 Die Politische Gemeinde Kemmental verweist auf das 

Standortblatt «Zelgli» in Anhang A2, wo unter der 

Rubrik "Erschliessung" "Bahn möglich" aufgeführt sei. 

Aus ökologischer Sicht und auch um das Verkehrsauf-

kommen im Rahmen zu halten, sei hier klar zu dekla-

rieren, dass die Bahnanbindung zwingend zu nutzen 

ist. Zusätzlich werde unter Verfahrensstand "Ortspla-

nung abgeschlossen, GP Vorprüfung" aufgeführt. 

Diese Angabe sei nicht korrekt. Die Gemeinde befindet 

sich aktuell in der Überarbeitung der Ortsplanung, ein 

Gestaltungsplan für das Gebiet «Zelgli» liege nicht vor. 

Eine etwaige Verpflichtung zum Bahn-

transport kann mit der KNZ wie auch 

mit der nachfolgenden Errichtungs- 

bewilligung geregelt werden. Ob der 

Bahntransport im Vergleich zu künfti-

gen Transportformen eine bessere Ge-

samtökobilanz aufweist, wird zu prüfen 

sein. Im Hinblick auf die Investitions-

kosten ist zudem zu prüfen, welche 

Auswirkungen allfällige Mengen- 

beschränkungen auf die Zumutbarkeit 

einer solchen Anordnung haben wer-

den. 

27

a 

Die Politische Gemeinde Kemmental nimmt in einem 

separaten Schreiben zum Vorschlag eines Deponie-

standortes «Schlatt-Hugelshofen» Stellung. Dieser war 

im Rahmen der Vernehmlassung dieser Deponie- 

Siehe Nr. 29; der Standort «Schlatt» in 

Hugelshofen wird nicht in die Deponie-

planung aufgenommen. 
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planung von der KIBAG Management AG vorgeschla-

gen worden (vgl. Nr. 29), die damit auch direkt an die 

Gemeinde gelangte. Sie führt unter Verweis auf den 

kantonalen Richtplan aus, Typ A- und B-Deponien 

seien regional verteilt zur Verfügung zu stellen. Da die 

Deponiestandorte «Bärgerwilen» und «Bernrain» die 

Deponieplanung aufgenommen würden, läge mit der 

Aufnahme einer Deponie «Schlatt» in Hugelshofen als 

weiteren Standort ein Konflikt mit dem KRP vor. Zu-

dem sei zu berücksichtigen, dass beim gewünschten 

Standort eine der letzten Ackerterrassen im Kanton 

Thurgau vorzufinden ist. Diese habe einen hohen Wert 

als landwirtschaftliches Kulturgut, welches es unbe-

dingt zu erhalten gilt, und ebenso einen ökologischen 

Nutzen. Der Deponiestandort sei weder im rechtsgülti-

gen noch im aktuell teilrevidierten KRP aufgeführt und 

liege auch nicht im Perimeter für unverschmutztes 

Aushubmaterial, sondern im Gegenteil zum Teil im Ge-

biet mit Vorrang Landschaft. Diese sei zu erhalten, 

bzw. zu fördern und es gälten erhöhte Anforderungen. 

Der Gemeinderat befürchtet zudem mit einer Umset-

zung einer solchen Deponie ein untragbares hohes 

Verkehrsaufkommen durch Hugelshofen. Bereits in 

seiner Stellungnahme vom 3. August 2015 habe das 

Amt für Raumentwicklung zusammenfassend festge-

stellt, dass aufgrund der entgegenstehenden Interes-

sen, das Projekt beim Departement für Bau und Um-

welt nicht zur Genehmigung beantragt 

werden könne. 

28 Die Erde Thurgau AG beantragt, den Deponiestandort 

«Sandeggere» in den Gemeinden Wäldi und Rapers-

wilen aufgrund des Abstimmungsergebnisses in der 

Gemeindeversammlung Raperswilen zu streichen. 

Der Standort wird nicht in die Deponie-

planung aufgenommen. 

28 Die Erde Thurgau AG beantragt, den Deponiestandort 

«Unteriesenegg» in Affeltrangen, als eigentlichen 

Standort aufzunehmen, da die Vorarbeiten zu diesem 

Standort schon sehr weit gediehen seien und die tech-

nische Eignung erstellt sei. 

Nach Rücksprache mit der Gemeinde-

behörde wird der Standort als eigentli-

cher Standort in die Deponieplanung 

aufgenommen. 

28  Die Erde Thurgau AG beantragt die Korrektur des 

Standortblattes in Anhang A 2 für den Deponiestandort 

«Bernrain». Der Standort wurde zwischenzeitlich aus 

dem KbS entlassen.  

KbS-Status wird korrigiert. 

29 Die KIBAG Management AG begrüsst die klaren Rah-

menbedingungen, die im zweiten Berichtsteil für den 

Bedarfsnachweis definiert werden. Sie begrüsst aus-

serdem, dass die räumliche Einschränkung in Form 

der Gebiete für Deponien des Typs A offenbar gelo-

ckert wird und befürwortet, dies nach abgeschlossener 

Deponieplanung auch im Richtplan anzupassen und 

diese Einschränkung komplett aufzuheben.  

Kenntnisnahme 

29 Die KIBAG Management AG äussert sich unter Bezug 

auf Ihre Anträge zur Teilrevision des KRP 2028/2029 

verwundert, dass die Standorte «Schlatt-Hugelshofen» 

(Kemmental) und «Altenklingen» (Wigoltingen) nicht 

resp., nicht als eigentliche Deponiestandorte in die  

Deponieplanung aufgenommen wurden. Sie beantragt 

daher deren Aufnahme als eigentliche Standorte  

Für den Standort «Schlatt-Hugelsh-

ofen» wurde 2015 eine Vorprüfung 

durch das ARE mit durchgeführt. Es 

wurde empfohlen, das Gesuch nicht 

zur Genehmigung vorzulegen. Auch 

hat sich die Standortgemeinde Kem-

mental ablehnend dazu geäussert 
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(«Altenklingen») oder zumindest als Reservestandort 

(«Schlatt-Hugelshofen») für Deponien der Typen A 

und B. 

(siehe auch Nr. 27a). Der Standort 

wird daher nicht in die Deponieplanung 

aufgenommen.  

Die Standortgemeinde des Standorts 

«Altenklingen» hatte bislang keine 

Kenntnis von dem Vorhaben (vgl. Nr. 

17). Die Gemeinde kann als Planungs-

behörde beeinflussen, ob die Stand-

orte in die Deponieplanung aufgenom-

men werden. Die laufenden Gesprä-

che werden abgewartet. 

30 Die Abteilung Gewässerqualität (GQ), Fachbereich 

Grundwasser des Amts für Umwelt erachtet die Flug-

höhe der Behandlung des von ihr vertretenen Schutz-

gutes als angemessen, bittet jedoch darum, anstelle 

des Begriffs "Gewässerschutzbereich" jenen des "pla-

nerischen Grundwasserschutzes" zu verwenden. Im 

Weiteren hat die Abt. GQ diverse Ergänzungs- und 

Korrekturvorschläge für die Standortblätter der Depo-

niestandorte «Giessen Ost/Bachagger», «Hummel-

berg», «Sandeggere» und «Aspi». 

Die Vorschläge werden geprüft und 

berücksichtigt. 

31 Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) 

des Kantons Zürich regt an, die Deponietypen C, D 

und E ggf. zusammenzufassen. 

Die Standortanforderung dieser Depo-

nietypen sind identisch, weshalb im 

Bericht durchgängig vom Typ C, D und 

E gesprochen wird. Für die Deponie-

statistik und die Bedarfsanalyse müs-

sen die Materialtypen indessen ge-

trennt betrachtet werden. 

33 Das Forstamt des Kantons Thurgau verweist generell 

auf die Notwendigkeit eines ausreichenden Waldab-

standes von mindestens 10 m, um eine wesentliche 

Beeinträchtigung des Waldes ausschliessen zu kön-

nen. Dazu gehöre, insbesondere, dass die Flächen in 

diesem noch verbleibenden Abstand zum Wald nicht 

genutzt werden, etwa zur Erschliessung (baulich oder 

auch verkehrsmässig) oder zur Zwischenlagerung von 

Material. Diese Aussagen bezüglich Waldabstand wür-

den für jeden der nachstehend geprüften Standorte 

gelten, soweit der gesetzliche Waldabstand nicht ein-

gehalten werde. Zu den einzelnen Standorten äussert 

es sich wie folgt: 

«Ballen»: Die Deponie ausserhalb Waldareal, tangiert 

aber den gesetzlichen Waldabstandsbereich. 

- «Giessen Ost»: Die Deponie liegt ausserhalb 

Waldareal und wohl auch ausserhalb des gesetzli-

chen Waldabstandsbereichs (Wald auf benachbar-

ter Parz.-Nr. 565). 

- «Hummelberg»: Die Deponie liegt auf Thurgauer 

Gebiet ausserhalb Waldareal und gesetzlichem 

Waldabstandsbereich. 

- «Bernrain»: Deponie im gesetzlichen Waldabstand, 

Konflikt mit Waldabstand unter Auflagen lösbar 

(vgl. Stellungnahme Forstamt zu Vorprüfung Ge-

staltungsplan, amtsinternes Zeichen: 266/2020). 

- «Grichtstaa»: Deponie im gesetzlichen Waldab-

stand, aber es verläuft eine Strasse zwischen De-

Hinweise zu den Standorten werden 

zu Kenntnis genommen.  
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poniestandort und Waldgrenze, was eine Beein-

trächtigung des Waldes unwahrscheinlicher er-

scheinen lässt. 

- «Sandeggere»: Deponie im gesetzlichen Waldab-

stand. 

- «Bärgerwilen»: Die zu verfüllende Abbaustelle  

(Deponiestandort) liegt ausserhalb Waldareal. Das 

kleine Waldareal im Südwesten des bestehenden 

Betriebsgebäudes darf durch die Auffüllung in kei-

ner Art und Weise tangiert werden (Vernetzung). 

Zur Erweiterung der bestehenden Lehmgrube wäre 

eine massive Rodung für den Rohstoffabbau nötig. 

Es ist demnach ein Rodungsgesuch/-verfahren er-

forderlich. 

- «Zelgli»: Hier soll rund der Hälfte des Deponie-

standorts (Flächenanteil) in heutiges Waldareal zu 

liegen kommen, d.h. es ist eine massive Rodung 

nötig, die teilweise wertvolle Waldbestände tan-

giert. Es sei demnach ein Rodungsgesuch/-verfah-

ren erforderlich. Der Konflikt mit der Waldnutzung 

sei nur lösbar, wenn auf den Einbezug des wertvol-

len Waldstückes im Süden beim Tanklager verzich-

tet werde. Zudem verweist das Forstamt auf den 

bei Nr. 27 bereits erwähnten Fehler bzgl. Ortspla-

nung im Standortblatt. 

- «Oberes Schlatt»: Deponiestandort im gesetzli-

chen Waldabstand. 

- «Aspi»: Deponiestandort im Waldareal und im ge-

setzlichen Waldabstand. Bereits bestehende Depo-

nie. 

 

 

 

Der Standort «Sandeggere» wird aus 

der Deponieplanung gestrichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Standortblatt des Standorts 

«Zelgli» wird angepasst und auf wert-

volle Waldflächen verzichtet. Dies ist 

bei der Projektierung zu berücksichti-

gen. 

 

 

37 Die Regio Wil stellt fest, dass der Standort «Unders 

Sand» (Typ A) in Münchwilen in Kapitel 5.1 zur Auf-

nahme als eigentlicher Standort vorgeschlagen werde, 

der Standort in der Tabelle 8 jedoch nicht geführt 

werde. Zusätzlich werde der Standort «Höchi» in 

Fischingen als Reserve in die Deponieplanung aufge-

nommen. Sie beantragt, die Angaben zum Standort 

«Unders Sand» seien zu bereinigen und aufgrund sei-

ner unmittelbaren Nähe sei dessen Planung zwingend 

mit dem Gesamtprojekt Standortentwicklung Wil West 

abzustimmen. Sinngemäss seien auch zukünftige 

Pläne im Zusammenhang mit der Deponie «Fuchs-

büel» in Sirnach mit den Entwicklungen im Perimeter 

Wil West abzustimmen.  

Tabelle 8 wird korrigiert. Die Projektlei-

tung Wil West wird über die geplante 

Erweiterung der Deponie «Fuchsbüel» 

(vgl. Nr. 44) in Kenntnis gesetzt. 

37 Die Regio Wil stellt fest, gemäss Deponieplanung soll-

ten zur Sicherung der Entsorgung ggf. auch ausser-

kantonale Deponien und ihre Planungen berücksichtigt 

werden. In ihrer Region seien im kantonalen Richtplan 

St. Gallen diverse Standorte insbesondere im Raum 

Oberbüren mit Deponietyp A aufgeführt. Die Grund-

sätze zur Deponieplanung gemäss Bericht I hielten 

fest, dass insbesondere im Deponietyp A und B eine 

regionale Planung und Abstimmung angestrebt werde. 

Die Regio Wil beantragt daher, die Standorte der Re-

gion seien in der Planung der Deponien der Typen A 

und B entsprechend zu berücksichtigen.  

Die im KRP des Kantons St. Gallen 

vorgesehenen Deponiestandorte sowie 

die für den Eintrag in den KRP vorge-

sehenen Standorte werden jeweils 

nach Kenntnisnahme berücksichtigt. 

Der Austausch mit der Abfallfachstelle 

des Kantons At. Gallen erfolgt regel-

mässig. 
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37 Die Regio Wil verweist darauf, der Standort «Unders 

Sand» weisse heute eine Altlast aus. In früheren Zei-

ten sei hier eine Deponie betrieben worden. Ein Be-

trieb einer neuen Deponie des Typs A am selben 

Standort könne zu Konflikten mit dieser Altlast führen. 

Dem Standortblatt «Unders Sand» sei ein entspre-

chender Hinweis hinsichtlich der bestehenden Altlast 

aufzunehmen. Die Konfliktpotenzial sei entsprechend 

zu klären. 

"Altlasten" im Sinne der AltlV (SR 

814.680) sind sanierungsbedürftige 

belastete Standorte. Zu der Altablage-

rung liegt eine abgeschlossene Altlas-

ten-Voruntersuchung vor. Diese 

kommt zum Schluss, dass der Stand-

ort belastet, jedoch weder überwa-

chungs- noch sanierungsbedürftig ist. 

Die Auswirkungen einer künftigen De-

ponie des Typs A auf diesem Standort 

sind im Rahmen der Projektentwick-

lung abzuklären und die Verantwort-

lichkeiten zu regeln (siehe auch Nr. 

23). 

37 Die Regio Wil beantragt zum Standort «Unders Sand», 

die Nähe zum ESP Wil West und den daraus entste-

henden Abstimmungsbedarf (u. a. insb. Erschliessung, 

Umweltbelastung) seien in der In der Zusammenfas-

sung aufzuführen. 

Tabelle 8 und Standortblatt werden an-

gepasst. 

38 Die Politische Gemeinde Münchwilen stellt zum Stand-

ort «Unders Sand» (Typ A) fest, bereits an einer ge-

meinsamen Besprechung vom 23. Februar 2020 mit 

Beteiligten der kantonalen Fachstellen, Vertretern der 

Erde Thurgau AG und den Eigentümervertretern sei 

vor Ort klar darauf hingewiesen worden, dass eine ver-

bindliche Beurteilung erst nach Vorliegen von konkre-

ten Projekten möglich sei. Seitens ARE, Gemeinde 

und AfU-Abteilung Abfall und Boden sei empfohlen 

worden, das Deponieprojekt mit der Standortentwick-

lung Will West zu koordinieren. Schon jetzt könne man 

davon ausgehen, dass mit den Erschliessungs- und 

den Aushubarbeiten dieses Projektes grössere Men-

gen an Typ-A-Material anfallen, welche abgeführt wer-

den müssten. Es müsse das Ziel sein, die Transport-

wege gering zu halten, was dem Nachhaltigkeitsprinzip 

und dem ökologischen Grundgedanken entspreche. 

Von diesem Gesichtspunkt aus wäre aus Sicht der Ge-

meinde eine Deponie an diesem Standort zu begrüs-

sen. 

Die Politische Gemeinde Münchwilen führt weiter aus, 

auf Parz.-Nr. 753, entlang der Kantonsstrasse K64, be-

finde sich eine grosse Deponie, welche im Kataster der 

belasteten Standorte unter der Register-Nr. 4746 D 11 

eingetragen sei. Die Fläche sei mit 22'000 m2 und  

einer Mächtigkeit von ca. 6 m angegeben, was nicht 

unbedeutend sei. Eine Sanierungspflicht bestehe im 

heutigen Zeitpunkt nicht. Aus diesem Grund bestünden 

auch keine Sanierungsabsichten seitens der  

Gemeinde. Um eine Deponie wirtschaftlich zu betrei-

ben, liege es im Interesse der Betreiber, möglichst viel 

Material einzubringen. Dies sei am Augenschein vom 

23. Februar 2020 bereits so kommuniziert worden. Es 

sei von einer Aufschüttung bis zu 7 m die Rede gewe-

sen.  

Von West nach Ost verlaufe über die Parzellen 753 

und 1376 eine Regenwasserableitung NB 400, welche 

unter anderem auch grosse Teile der Kantonsstrassen 

Wie bereits unter Nr. 37 ausgeführt, 

liegt zu der Altablagerung eine abge-

schlossene Altlasten-Voruntersuchung 

vor. Diese kommt zum Schluss, dass 

der Standort belastet, jedoch weder 

überwachungs- noch sanierungsbe-

dürftig ist. Die Auswirkungen einer 

künftigen Deponie des Typs A auf die-

sem Standort sind im Rahmen der Pro-

jektentwicklung abzuklären und die 

Verantwortlichkeiten zu regeln (siehe 

auch Nr. 23). Dies gilt auch für den 

Verlauf der Regenwasserableitung.  

Der Standort weist aufgrund früherer 

Bodeneingriffe eine sehr schlechte Bo-

denfruchtbarkeit auf. Deren Wiederher-

stellung ist nicht im Rahmen einer ein-

fachen landwirtschaftlichen Terrainver-

änderung möglich, sondern erfordert in 

jedem Fall ein Planungsverfahren. Die 

Gemeinde als Planungsbehörde kann 

darauf einwirken, ob das Vorhaben 

weiterverfolgt werden kann oder der 

Standort wieder aus der Deponiepla-

nung zu streichen ist.  
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entwässere. Diese befinde sich bis zu 4.60 m unter 

Terrain. Bei einer massiven Überschüttung würde sich 

eine spätere Sanierung der Abfalldeponie, sowie eine 

Sanierung der Regenwasserableitung massiv verteu-

ern oder sogar ganz verunmöglichen.  

Vor diesem Hintergrund erachte die Gemeinde den 

Standort «Unders Sand» für Ablagerung von Typ-A-

Material in diesem Ausmass als ungeeignet, ja sogar 

als inakzeptabel. Er begrüsse aber eine mögliche  

Terrainveränderung im Zusammenhang mit einer Kul-

turlandverbesserung im Ausmass von unter 20'000 m3. 

Hierbei müsse jedoch eine Lösung für die Abgeltung 

der Mehraufwendungen im Sanierungsfall gefunden 

werden. 

40 Der Thurgauische Baumeisterverein (BVTG) stellt zum 

Typ-A-Material fest, ziehe man die Punkte des Be-

lagsimports, sowie die Kiesabbaumengen wie unter 

Punkt 3.1 der Deponiestatistik herbei, zeige sich, dass 

bereits jetzt ein akuter Handlungsbedarf bestehe.  

Deponieräume seien, wenn immer technisch möglich, 

regional zu schaffen. So seien zusammen mit den  

Deponiebetreibern Lösungen zu suchen, die nebst  

einer ökologischen Lösung auch eine wirtschaftliche 

Lösung für alle Marktteilnehmer im Bauhauptgewerbe 

schafften. 

Der Konnex zwischen Belagsimporten 

und Typ-A-Material ist nicht ersichtlich. 

Wie Bericht II Abb. 22 und Bericht III, 

Tab. 1 zu entnehmen ist, besteht ein 

Bedarf an Ablagerungsvolumen im 

Umfang von 9.6 Mio. m3. Es wird da-

von ausgegangen, dass dieser etwa 

zur Hälfte in Deponien vom Typ A rea-

lisiert werden muss. (Abb. 22 weist 

eine falsche Legende auf). 

40 Zum Volumenbedarf bei den Materialtypen D und E 

stellt der Thurgauische Baumeisterverein (BVTG) fest, 

vergleiche man die aktuellen Schwellenwerte mit den 

die Abnahmeverträgen der verschiedenen Fraktionen, 

bestehe bereits heute ein akuter Handlungsbedarf 

beim Material D und E. 

Der Abnahmevertrag der KVA Weinfel-

den hat eine Kündigungsfrist von zehn 

Jahren. Dies entspricht dem im Ent-

wurf vorgeschlagenen unteren Schwel-

lenwert. Ein Handlungsbedarf würde 

unmittelbar ausgelöst, wenn dieser 

Vertrag gekündigt würde, oder wenn 

die Deponie «Burgauerfeld» das Zu-

satzvolumen nicht mehr aufnehmen 

könnte (aktuelles Restvolumen für 

mind. 13 Jahre, Erweiterung in Pla-

nung). Für Typ-E-Material gibt es keine 

Abnahmeverträge.  

41 Pro Natura TG weist darauf hin, dass in Kapitel 5.5 

fälschlicherweise die Deponie «Aspi» als Zwischen- 

ergebnis des in Revision befindlichen Kantonalen 

Richtplans, Kapitel 4.4 aufgeführt ist.  

Es handelt sich um einen zu korrigie-

renden Fehler. Als Zwischenergebnis 

sind die Standorte «Zelgli» und «Obe-

res Schlatt» im zwischenzeitlich vom 

Grossen Rat genehmigten Kapitel 4.4 

des KRP verzeichnet. Der Standort 

«Aspi ist als Vororientierung bezeich-

net. 

41 Pro Natura TG verweist im Zusammenhang mit dem 

Standort «Unders Sand» auf dessen frühere Nutzung 

bis Ende der 60er-Jahre als Hausmüll-Deponie. Es 

läge ein Gutachten der Dr. Roland Wyss GmbH vom 

27.10.2009 vor. Darin würde auf die Bewilligungspflicht 

für Eingriffe in das Grundstück hingewiesen. Bauvor-

haben dürften demnach grundsätzlich eine spätere Sa-

nierung nicht verunmöglichen.  

Für Pro Natura TG hätte eine Aushubdeponie an die-

sem Standort – ggf. nach erfolgter Sanierung der Müll-

Wie bereits unter Nr. 37 und 38 ausge-

führt, liegt zu der Altablagerung eine 

abgeschlossene Altlasten-Voruntersu-

chung vor. Diese kommt zum Schluss, 

dass der Standort belastet, jedoch we-

der überwachungs- noch sanierungs-

bedürftig ist. Die Auswirkungen einer 

künftigen Deponie des Typs A auf die-

sem Standort sind im Rahmen der Pro-

jektentwicklung abzuklären und die 

Verantwortlichkeiten zu regeln (vgl. Nr. 
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deponie – durchaus auch einen positiven Aspekt. Zwi-

schen Wil-West und dem Siedlungsgebiet Münchwilen 

sei ein «Westpark» und ein «grünes Band» in nord-

südlicher Richtung vorgesehen – dies allerdings noch 

ohne eine konkrete Massnahme im Agglomerations-

programm. Ein solcher Naturkorridor könne nur wirk-

sam werden, wenn über die A1 und das Trassee der 

Frauenfeld-Wil-Bahn eine Wildbrücke realisiert würde. 

Die Inertstoffdeponie auf der Südseite biete sich für ein 

solches Bauwerk an; eine moderate Geländeerhöhung 

nordseitig käme diesem Anliegen sicher entgegen. 

23). Dies gilt auch für den Verlauf der 

das Gebiet durchquerenden Regen-

wasserableitung.  

Die Forderungen nach einer Wildtier-

brücke ist nicht Gegenstand der Depo-

nieplanung und sollte deshalb direkt 

bei der Projektentwicklung eingebracht 

werden. 

41 Pro Natura TG merkt zu den Standortblättern in An-

hang 2 an, diese beschränkten sich auf den Vermerk 

«Erschliessung LKW». Dies erscheine als etwas dürf-

tig, insbesondere da der induzierte LKW-Verkehr ein 

grosses, wenn nicht das grösste Problem für die Ak-

zeptanz in der Bevölkerung darstelle. Sie regt präzi-

sere Aussagen hierzu an, insbesondere bei den Stand-

orten «Hummelberg», «Grichtstaa», «Bärgerwilen», 

«Zelgli» und «Oberes Schlatt». 

In dieser Rubrik des Standortblattes 

wird in erster Linie festgehalten, wel-

che Form der Erschliessung überhaupt 

möglich ist. Auf dieser Stufe ist meist 

noch keine konkretere Aussage über 

die Linienführung einer Erschliessung 

möglich. Dies muss auf Stufe der Pro-

jektierung Berücksichtigung finden. 

41 Pro Natura TG weist auf das Fehlen des Standorts 

«Unders Sand» auf Seite 14 sowie auf diverse Tipp-

fehler hin.  

Korrektur 

44 Die Zürcher Kies und Transport AG beantragt in Er-

gänzung zur Stellungnahme ihrer Tochterfirma Deglo 

AG (vgl. 21) die Aufnahme des Deponiestandortes 

«Erweiterung Deponie Fuchsbüel 2020» als eigentli-

chen Standort für die Deponietypen A und B in die 

kantonale Deponieplanung. Es handelt sich um die Er-

weiterung einer seit 2006 betriebenen Hochdeponie 

vom Typ B mit bislang zwei Kompartimenten. Vorgese-

hen sind Kompartimente der Typen A und B im Um-

fang von je rund 450'000 Kubikmetern.  

Es handelt sich um die Erweiterung ei-

ner bestehenden Deponie. Das Vorha-

ben wurde mit der Standortgemeinde 

vorbesprochen. Obwohl die Firma 

nicht direkt zur Stellungnahme eingela-

den worden war, ist deshalb auf den 

Antrag einzutreten. Die Erweiterung 

wird in die Deponieplanung aufgenom-

men. 
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